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Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zirich vom 15. Juli
2014 (Urk. 25) ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 86 S. 70 ff.)

"Es wird erkannt:

1. DerBeschuldigte A. ist schuldig

- der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs.1 StGB (Anklage-
ziffer 1),

- der Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 StGB (Anklageziffer 4),

- der Noétigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklageziffer 2),

- der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB (Anklageziffer 5),
- der Tatlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB (Anklageziffer 6),

- der Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch im Sinne von Art. 94
Abs. 1 lit. a SVG (ND 2) sowie

- des Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. a i.V.m.
Art. 10 Abs. 2 SVG (ND 2).

2. Vom Vorwurf der Drohung gemass Anklageziffer 3 wird der Beschuldigte

freigesprochen.

3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 4 72 Jahren Freiheitsstrafe, wovon bis und
mit heute 448 Tage durch Untersuchungshaft und Sicherheitshaft erstanden

sind, sowie mit einer Busse von Fr. 300.—.

4. Es wird eine stationare therapeutische Massnahme im Sinne von
Art. 59 StGB (Behandlung von psychischen Stérungen) angeordnet. Der

Vollzug der Freiheitsstrafe wird zu diesem Zweck aufgeschoben.



10.

Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft

nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen.

Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenuber der Privatklagerin
B.  aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadener-
satz- und genugtuungspflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfanges
des Schadenersatz- und Genugtuungsanspruches wird die Privatklagerin

B. auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Das mit Verfugung der Staatsanwaltschaft IV vom 14. Mai 2014 beschlag-
nahmte Kuichenmesser der Marke Victorinox mit schwarzem Griff und einer
Klingenlange von rund 19 cm wird F._ zuhanden des Beschuldigten
nach Eintritt der Rechtskraft herausgegeben.

Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 7'400.— ; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 3'000.— Geblhr Strafuntersuchung

Fr. 16'5636.10 amtliche Verteidigung

Fr. 19'323.15 Auslagen Untersuchung

Fr. 6'853.70 Vertreter Geschadigter / Privatklager

Alifélige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, einschliess-
lich derjenigen der zeitweisen amtlichen Verteidigung sowie der unentgeltli-
chen Rechtsvertretung der Privatklagerschaft, werden dem Beschuldigten
auferlegt. Die Kosten der zeitweisen amtlichen Verteidigung sowie der un-
entgeltlichen Rechtsvertretung der Privatklagerschaft werden einstweilen auf
die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung ge-
mass Art. 135 Abs. 4 und Art. 426 Abs. 4 StPO.

(Mitteilung)

(Rechtsmittel)"



Berufungsantrage:
(Prot. Il S. 22 ff.)

a) DerVerteidigung des Beschuldigten (Urk. 142 S. 1 f.):

1. Es sei festzustellen, dass das Urteil des Bezrksgerichts Zurich vom
18. November 2014 im folgenden Umfang in Rechtskraft erwachsen ist:
Dispositiv-Ziffer 1 hinsichtlich der Schuldspriche der
- mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB (Anklageziffer 5)

- Entwendung eines Fahrzeuges zum Gebrauch im Sinne von Art. 94
Abs. 1 lit. a SCG (Anklageziffer ND 2)

- des Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. a
i.vV.m. Art. 10 Abs. 2 SVG (Anklageziffer ND 2), sowie

Dispositiv-Ziffer 2 (Freispruch vom Vorwurf der Drohung gemass An-
klageziffer 3) und

des nicht im Dispositiv erwahnten Freispruchs vom Vorwurf der mehr-
fachen Vergewaltigung eventualiter kdnnte heute ein Freispruch erfol-

gen.

2. DerBeschuldigte sei freizusprechen von den Vorwurfen der
- Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 1),
- Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 StGB (Anklageziffer 4),
- Noétigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklageziffer 2),
- Tatlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB (Anklageziffer 6).

3. Der Beschuldigte sei zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von sechs
Monaten, unter Anrechnung der bis anhin erstandenen Haft von
678 Tagen.

4. Die Zivilforderung der Privatklagerin sei auf den Zivilweg zu verweisen.

5. Der Beschuldigte sei fiir die erlitene Uberhaft von 498 Tagen mit
Fr. 49'800.-- zu entschadigen.



b)

6. Samtliche Kosten des Verfahrens seien auf die Gerichtskasse zu neh-

men.

7. Dem Beschuldigten sei eine angemessene Parteientschadigung zuzu-

sprechen.

8. Der Beschuldigte sei im Anschluss an die heutige Verhandlung aus der

Sicherheitshaft zu entlassen.

Der Staatsanwaltschaft (Urk. 144 S. 1):

1. Von der Rechtskraft der nicht angefochtenen Schuldspriiche und des
Freispruchs betreffend den Tatbestand der Drohung gemass Anklage-

ziffer 3 sei Vormerk zu nehmen;

2. Der Beschuldigte sei im Sinne des Urteils der 2. Abteilung des Bezirks-

gerichts Zirich vom 18. November 2014 schuldig zu sprechen;

3. Er sei mit einer Freiheitsstrafe von 5 2 Jahren zu bestrafen, unter An-
rechnung der bis zum heutigen Tag erstandenen Haft von 678 Tagen,

sowie mit einer Busse von Fr. 300.-- zu bestrafen;

4. Im Ubrigen sei im Sinne des angefochtenen bezirksgerichtlichen Urteils

vom 18. November 2014 zu entscheiden.

Der Privatklagerschaft B.

Es liegen keine Antrage vor.



Erwagungen:

l. Prozessuales

1.  Verfahrensgang

1.1. Hinsichtlich des Verfahrensganges bis zum Abschluss des erstinstanzli-
chen Verfahrens kann vollumfanglich auf die vollstandigen und zutreffenden Er-
wagungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Urk. 86 S. 4 f.; Art. 82
Abs. 4 StPO).

1.2. Mit vorstehend wiedergegebenem Urteil vom 18. November 2014 wurde
der Beschuldigte der Vergewaltigung, der Freiheitsberaubung, der Notigung, der
Drohung, der Tatlichkeiten sowie der Entwendung eines Fahrzeugs zum Ge-
brauch und des Fahrens ohne Berechtigung schuldig gesprochen und mit einer
Freiheitsstrafe von 4 % Jahren sowie einer Busse von Fr. 300.-- bestraft. Weiter
wurde eine stationare therapeutische Massnahme angeordnet. Der Beschuldigte
wurde des weiteren dem Grundsatze nach zur Zahlung von Schadenersatz und
einer Genugtuung an die Privatklagerin verpflichtet. Schliesslich verfugte die Vor-
instanz die Herausgabe des beschlagnahmten Klichenmessers und sie auferlegte
dem Beschuldigten die Verfahrenskosten (Urk. 86 S. 70 ff.).

1.3. Gegen dieses Urteil meldete die Verteidigung des Beschuldigten mit Ein-
gabe vom 21. November 2014 Berufung an (Urk. 70). Die betreffende Berufungs-
erklarung ging am 3. Februar 2015 fristgerecht ein (Urk. 92). Mit Verfligung vom
4. Februar 2015 wurde der Privatklagerin sowie der Staatsanwaltschaft Frist an-
gesetzt, um Anschlussberufung zu erheben oder ein Nichteintreten auf die Beru-
fung des Beschuldigten zu beantragen (Urk. 95). Mit Eingabe vom 10. Februar
2015 teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass sie in Bezug auf die Bemessung der
Strafe Anschlussberufung erhebe (Urk. 101). Die Privatklagerin liess sich innert

Frist nicht vernehmen.

14. Auf das Stellen von Beweisantragen wurde im Vorverfahren allseits ver-

zichtet.



1.5. In der Folge wurde zur Berufungsverhandlung vorgeladen (Urk. 120), wel-
che am 6. Juli 2015 im Beisein des Beschuldigten und seines Verteidigers

Rechtsanwalt lic. iur. X. sowie des Leitenden Staatsanwaltes Dr.
Ulrich Weder stattfand (Prot. Il. S. 22).

2. Umfang der Berufung

2.1. Die Verteidigung ficht das Urteil mit folgenden Ausnahmen vollumfanglich
an (Urk. 92 S. 2 ff.):

- Schuldspruch betr. mehrfache Drohung, Dispositiv Ziffer 1 al. 4

- Schuldspruch betr. Entwendung zum Gebrauch, Dispositiv Ziffer 1 al. 6
- Schuldspruch betr. Fahren ohne Berechtigung, Dispositiv Ziffer 1 al. 7
- Freispruch vom Vorwurf der Drohung, Dispositiv Ziffer 2

- Herausgabe des beschlagnahmten Messers, Dispositiv Ziffer 6

- Festsetzung der Gerichtsgebihr, Dispositiv Ziffer 7

2.2. Die Anschlussberufung der Anklagebehorde bezieht sich — wie bereits dar-
getan — ausschliesslich auf die Bemessung der Strafe gemass Dispositiv Ziffer 3
(Urk. 101).

2.3. Damit bleibt das vorinstanzliche Urteil hinsichtlich der unter Ziffer 2.1. vor-
stehend aufgezahlten Regelungen unangefochten, was vorab mittels Beschluss
festzustellen ist. Im Ubrigen Umfang steht der angefochtene Entscheid im Rah-

men des Berufungsverfahrens zur Disposition.

3. Formales

3.1.  Soweit fur die tatsachliche und die rechtliche Wurdigung des eingeklagten
Sachverhaltes auf die Erwagungen der Vorinstanz verwiesen wird, so erfolgt dies
in Anwendung von Art. 82 Abs. 4 StPO, auch ohne, dass dies jeweils explizit Er-

wahnung findet.

3.2. Im Ubrigen ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich die urteilende
Instanz nicht mit allen Parteistandpunkten einlasslich auseinandersetzen und je-
des einzelne Vorbringen ausdrucklich widerlegen muss (vgl. Entscheid des Bun-
desgerichts 6B_170/2011 vom 10. November 2011 E. 1.2.). Die Berufungs-



instanz kann sich somit auf die fur ihren Entscheid wesentlichen Punkte be-

schranken.

Il. Sachverhalt und rechtliche Wirdigung

4.  Sachverhalt

4.1. Ausgangslage im Berufungsverfahren

4.1.1. Die Anklagebehorde wirft dem Beschuldigten im Hauptdossier mehrfache
Vergewaltigung vor (Urk. 25 S. 2 f.). Die Vorinstanz kam zum Schluss, der einge-
klagte Sachverhalt lasse sich nur insofern erstellen, als der Beschuldigte lediglich
einmal in der vierten Nacht mit Wissen und Willen gegen den Willen der Privat-
klagerin mit ihr den Geschlechtsverkehr vollzogen habe. Dass die weiteren Male
fir den Beschuldigten erkennbar gegen den Willen der Privatklagerin erfolgt sei-
en, konne nicht erstellt werden (Urk. 86 S. 46). Diese Erwagungen der Vorinstanz
sind fir das Berufungsgericht insofern bindend, als mit Blick auf das Verschlech-
terungsverbot (Art. 391 Abs. 2 StPO) im vorliegenden Rechtsmittelverfahren le-
diglich noch derjenige Vorfall Uberprift werden kann, welcher sich gemass Ankla-
geschrift ca. am 21. Juni 2014 [recte: 2013], mithin in der vierten Nacht, ereignet
haben soll. Die Verteidigung beanstandet in diesem Zusammenhang zurecht,
dass es die Vorinstanz unterlassen hat, den Beschuldigten vom Vorwurf der
mehrfachen Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB freizusprechen
(Urk. 92 S. 2). Dies wird hinsichtlich der Vorwirfe, welche sich auf die Zeit nach

der vierten Nacht, also nach dem 21. Juni 2013 beziehen, noch nachzuholen sein.

4.1.2. Nach dem Gesagten verbleibt in Bezug auf Anklageziffer 1. noch folgender
Vorwurf: Der Beschuldigte soll ca. am 21. Juni 2013 mit der Privatklagerin zu-
nachst einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehabt haben. Dies nachdem er
zuvor "ein Medikament fur Sex" eingenommen habe. Die Privatklagerin sei dabei
auf dem Rlcken gelegen und der Beschuldigte habe sich Uber ihr befunden. Nach
ca. 15 Minuten habe die Privatklagerin Schmerzen im Bauch verspurt und dies
dem Beschuldigten mitgeteilt. Dieser habe sie um, beziehungsweise auf die linke

Seite gedreht. Dann habe er ihr rechtes Bein gehoben und dieses Uber seine



Schulter gelegt. Daraufhin sei der Beschuldigte kniend mit seinem Penis schrag in
die Vagina der Privatklagerin eingedrungen. Obwohl die Privatklagerin zu ihm
"nicht nicht" gesagt habe, habe der Beschuldigte ihr den Mund zugehalten. Die
Privatklagerin habe geschrien und geweint, dennoch habe der Beschuldigte nicht
von ihr abgelassen, sondern gegen ihren Willen weiter gemacht und dabei sein
Gesicht zu einer Grimasse verzogen. Insgesamt habe der Geschlechtsverkehr ca.
3 bis 3 V2 Stunden gedauert. Durch das heftige und langandauernde Stossen des
Gliedes in die Vagina der Privatklagerin habe dieser nach dem Geschlechts-
verkehr der Bauch, die Vagina, die Beine, der Ricken und die Hufte derart ge-
schmerzt, dass sie nach dem Beischlaf nicht mehr habe schlafen kénnen (Urk. 25
S. 2).

4.1.3. Des weiteren ist der Anklagevorwurf der Freiheitsberaubung gemass An-
klageziffer 4. zu beurteilen. Unter diesem Titel wird dem Beschuldigten vorgewor-
fen, er habe die Privatklagerin ca. am 24. Juni 2013 ander C.____ strasse ..., in

. Zurich, wahrend ca. 1 Stunde dazu gezwungen, in der Wohnung seiner
Schwester zu bleiben. Dies habe er getan, indem er sich im gleichen Zimmer auf-
gehalten und sie nicht raus gelassen habe. Als die Privatklagerin versucht habe
das Zimmer zu verlassen, habe er sie mit einem Kichenmesser bedroht. Dieses
habe er in seiner rechten Hand, seitlich auf der Hohe seines Kopfes gehalten,
wobei die Messerspitze gegen die Privatklagerin gerichtet gewesen sei und der
Abstand zwischen ihm und ihr ca. 2 Meter betragen habe (Urk. 25 S. 4).

4.1.4. In Anklageziffer 2. wird dem Beschuldigten vorgeworfen, er habe die Privat-
klagerin am 18. Juni 2013 sowie an weiteren, nicht genau bekannten Zeitpunkten
zwischen dem 18. und dem 30. Juni 2013 mehrfach wissen lassen, dass er sie
umbringe, wenn sie ihn respektive die Schweiz verlasse und zurick nach Maze-
donien gehe. Im fraglichen Zeitraum habe er der Privatklagerin auch mehrfach de-
ren Reisepass weggenommen. Diese Vorkommnisse sollen sich laut Anklage-
behérde in der Wohnung des Beschuldigten an der D.  -Strasse ...,
in... Zlrich beziehungsweise in der Wohnung des Vaters an der E._ -

Strasse..., in ... Wallisellen oder in dessen Auto zugetragen haben. Der Beschul-
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digte habe mit seiner Drohung erreicht, dass die Privatklagerin weder ihn noch die

Schweiz verlassen habe, was er auch gewollt habe (Urk. 25 S. 3).

4.1.5. Dem Beschuldigten wird schliesslich in Anklageziffer 6. zusammengefasst
vorgeworfen, er habe der Privatklagerin am 29. bzw. 30. Juni 2013 den Inhalt ei-
ner Fruchtsaftflasche Uber den Kopf geleert und sie sodann mit der Hand auf ihre
Hande geschlagen, welche sie als Schutz Uber ihren Hinterkopf gehalten habe.
Zudem habe er mit seinem Fuss gegen das rechte Schienbein der Privatklagerin
getreten, welche bei dem Versuch, dem Tritt auszuweichen, ihre rechte Ferse am
metallenen Sofafuss verletzt habe. Der Beschuldigte habe die Tatlichkeiten ge-

wollt bzw. zumindest in Kauf genommen (Urk. 25 S. 6)

4.2. Der Beschuldigte bestreitet den ihm zur Last gelegten Anklagesachverhalt
weitestgehend. Lediglich in Bezug auf den Vorwurf gemass Anklageziffer 6. raum-
te er ein, der Privatklagerin im Rahmen einer Auseinandersetzung ein Glas Was-
ser Uber dem Kopf ausgeleert zu haben. Dabei schilderte er — in Uberein-
stimmung mit den Aussagen der Privatklagerin — dass es zwischen ihm und der
Privatklagerin zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen sei. Dies deshalb,
weil er eine Vorladung der Polizei erhalten habe und, um dieser nicht Folge leis-
ten zu mussen, nach Bosnien habe verreisen wollen. Weil die Privatklagerin nicht
habe nach Bosnien mitkommen wollen und er Angst gehabt habe, sie zu verlie-
ren, habe er ihr den Reisepass weggenommen (Urk. 59 S. 9 ff.). Abgesehen von
diesen Zugaben des Beschuldigten ist der eingeklagte Sachverhalt anhand der

vorhandenen Beweismittel nachfolgend zu erstellen.

4.3. Der Anklagesachverhalt basiert im Wesentlichen auf den Schilderungen
der Privatklagerin, wie diese sie im Rahmen der Untersuchung anlasslich zweier
polizeilicher (Urk. 7/1 und 2) sowie einer staatsanwaltschaftlichen Einvernahme
(Urk. 7/11) zu Protokoll gegeben hat. Die zu Protokoll gegebenen Schilderungen
der inkriminierten Vorkommnisse betreffen allesamt — zumindest soweit sie vorlie-
gend noch von Interesse sein konnen — die Zeitspanne vom 18. Juni 2013 bis
zum 30. Juni 2013. Die Privatklagerin ist, nachdem sie mit dem ihr bis dahin un-
bekannten Beschuldigten innert weniger Tage "verlobt wurde", am 17. Juni 2013

in die Schweiz eingereist (Urk. 7/11 S. 3). Ihre Schilderungen gegeniuber den Un-
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tersuchungsbehorden beschlagen damit die rund 12 Tage, welche sie mit dem
Beschuldigten respektive seiner Familie in der Schweiz verbrachte. Die Deposi-
tionen der Privatklagerin bilden einen einzigen Handlungsstrang, wobei die zur
Anklage gebrachten Vorkommnisse in den Schilderungen der Privatklagerin mit-
einander in Beziehung stehen und daher gesamtheitlich zu betrachten und zu
wirdigen sind. Es rechtfertigt sich daher, das Aussageverhalten der Privatklagerin
gesamthaft einer kritischen Wuirdigung zu unterziehen und es dann punkto
Glaubhaftigkeit den betreffenden Depositionen des Beschuldigten sowie der Zeu-
gen F.__ (Vater des Beschuldigten, Urk. 8) sowie G.__ (Schwester des

Beschuldigten, Urk. 58) gegenuberzustellen.

44. Die Vorinstanz hat einleitend zutreffende Ausfihrungen zu den theoreti-
schen Grundsatzen der richterlichen Beweiswirdigung gemacht und sich an-
schliessend in nicht zu beanstandender Art und Weise zur Glaubwurdigkeit der
aussagenden Personen gedaussert. Auf diese Erwagungen kann zwecks Ver-
meidung von Wiederholungen verwiesen werden (Urk. 86 S. 6 ff.). Im Sinne einer
Erganzung ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Glaubwurdigkeit der
aussagenden Personen zwar durchaus fur die Wabhrheitsfindung von Interesse
sein kann. Viel entscheidender aber als die Glaubwurdigkeit ist die Glaubhaftigkeit
der jeweiligen Aussagen (Entscheid des Bundesgerichts 6B_692/2011 vom
9. Februar 2012 E. 1.4.; BGE 133 | 33 E. 4.3.). Mit Blick auf die Motivationslage
der Privatklagerin drangen sich nachfolgend unter Ziffer 4.5.3. dennoch einige er-

ganzende Erwagungen zu ihrer Glaubwurdigkeit auf.

4.5. Die Vorinstanz hat weiter die Aussagen der Privatklagerin in ihren Erwa-
gungen zu den einzelnen Anklagepunkten jeweils detailliert zusammengefasst
und korrekt wiedergegeben. Diese im Kern vollstandigen Erwagungen wurden
denn auch von der Verteidigung zu recht nicht beanstandet. Darauf kann folglich
vorab vollumfanglich verwiesen werden (Urk. 86 S. 19 ff., 25 ff., 30 ff., 36 ff.).

4.5.1. Stutzt sich die Beweisfihrung auf die Aussagen von Beteiligten, so sind
diese frei zu wurdigen (Art. 10 Abs. 2 StPO). Es ist anhand samtlicher Umstande,
die sich aus dem gesamten Verfahren ergeben, zu untersuchen, welche Sach-

darstellung Uberzeugend ist, wobei es vorwiegend auf den inneren Gehalt der
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Aussagen ankommt, verbunden mit der Art und Weise, wie die Angaben erfolgen.
Bei der Wirdigung von Aussagen darf nicht einfach auf die Persdnlichkeit oder
allgemeine Glaubwirdigkeit von Aussagenden abgestellt werden. Massgebend ist
vielmehr die Glaubhaftigkeit der konkreten, im Prozess relevanten Aussagen.
Diese sind einer kritischen Wurdigung zu unterziehen, wobei auf das Vorhan-
densein von sogenannten Realitatskriterien grosses Gewicht zu legen ist (vgl.
Bender, Die haufigsten Fehler bei der Beurteilung von Zeugenaussagen, SJZ 81
[1985] S. 53 ff.; Dittmann, Zur Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen, Pladoyer
2/97 S. 28 ff., 33 ff.; Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfeststellungen vor Gericht, 3.
Aufl.,, Minchen 2007, S. 68 ff., 72 ff.). Die wichtigsten Realitatskriterien sind dabei
die ,innere Geschlossenheit® und ,Folgerichtigkeit in der Darstellung des Ge-
schehnisabfes®; ,konkrete und anschauliche Wiedergabe des Erlebnisses® sowie
die ,Schilderung des Vorfalles in so charakteristischer Weise, wie sie nur von
demjenigen zu erwarten ist, der den Vorfall selber miterlebt hat; ,Kenntlich-
machung der psychischen Situation von Tater und Zeuge bzw. unter Mittatern;
.Selbstbelastung oder unvorteilhafte Darstellung der eigenen Rolle®; Ent-
lastungsbemerkungen zugunsten des Beschuldigten®, ,Konstanz der Aussage bei
verschiedenen Befragungen, wobei sich aber sowohl Formulierungen als auch
Angaben Uber Nebenumstande verandern kénnen“ (Hauser, Der Zeugenbeweis
im Strafprozessrecht mit Berlcksichtigung des Zivilprozesses, Zurich 1974,
S.316). Andererseits sind auch allfalige Phantasie- oder Ligensignale zu be-
rucksichtigen. Als Indizien fur falsche Aussagen gelten ,Unstimmigkeiten oder
grobe Widerspriche in den eigenen Aussagen®, ,Zuricknahme oder erhebliche
Abschwéchungen in den urspriinglichen Anschuldigungen®, ,Ubersteigerungen in
den Beschuldigungen im Verfe von mehreren Einvernahmen®, ,unklare, ver-
schwommene oder ausweichende Antworten® sowie ,gleichférmig, eingeibt und
stereotyp wirkende Aussagen®. Fehlen Realitatskriterien oder finden sich Ligen-

signale, so gilt dies als Indiz fir eine Falschaussage.

4.5.2. Die Vorinstanz hat die Aussagen der Privatklagerin einer einlasslichen und
kritischen Wurdigung unterzogen. Sie erwog zusammengefasst, dass die Privat-
klagerin Uber alle drei Einvernahmen hinweg ein konstantes Aussageverhalten an

den Tag gelegt habe. Die von ihr geschilderten Ablaufe seien sowohl chronolo-
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gisch wie auch inhaltlich stimmig und in sich geschlossen. Die Privatklagerin habe
zwar im Verf der Einvernahmen ausfihrlichere Schilderungen zu Protokoll gege-
ben. Diese wurden indes nicht in einer inhaltlichen Weiterentwicklung griunden,
sondern seien vielmehr dem durch die Privatklagerin offen deklarierten Umstand
zuzuschreiben, dass diese zunachst namentlich aus Scham keine Angaben zu
den sexuellen Handlungen habe machen wollen. Fir die Glaubhaftigkeit der Aus-
sagen der Privatklagerin spreche weiter, dass sie auf offen formulierte Fragen
sehr detaillierte Antworten geliefert habe. Die Privatklagerin habe weiter Bege-
benheiten geschildert, bei denen neben dem Beschuldigten und ihr auch noch
weitere Personen anwesend gewesen seien. Wo bewusst die Unwahrheit gesagt
werde, bedeute der Beizug weiterer Beteiligter entweder das Risiko, sich zu die-
sen Aussagen in Widerspruch zu setzen oder aber zumindest einen Mehrauf-
wand, zumal die weiteren Beteiligten entsprechend instruiert werden mussten.
Weiter erwog die Vorinstanz, die Privatklagerin habe auch, was die Vorwurfe an
die Adresse des Beschuldigten angehe, sehr differenziert ausgesagt. So habe sie
ihn nicht Ubermassig belastet. Auch dort, wo ihre Aussagen einer objektiven
Uberpriifung nicht zuganglich gewesen seien, habe sie nicht Ubertrieben, sondern
sei in ihrem Aussageverhalten zurlckhaltend geblieben. Ebenfalls fir die Glaub-
haftigkeit ihrer Depositionen spreche der Umstand, dass sie ausflhrlich die psy-
chische Situation des Beschuldigten reflektiert habe. Trotz aller Angst und Be-
klemmung, welche sie verspiurt habe, habe sie wiederum differenziert dargetan,
dass der Beschuldigte ihr auch leid getan habe. Ebenso habe sie dem Vater des
Beschuldigten gegenuber Empathie zum Ausdruck gebracht und ein gewisses
Verstandnis dafur signalisiert, dass der Vater versucht habe, seinem Sohn zu hel-
fen. Die Kenntlichmachung bestehender innerer Konflikte sowohl beim Beschul-
digten als auch bei dessen Vater, welche die objektive und nuchterne Analyse
des Geschehenen unter volliger Ausblendung subjektiv widerstrebender Gefuhle
voraussetze, sei ein starkes Merkmal fur glaubhafte Aussagen und zeichne die
Ausfuhrungen der Privatklagerin aus. Weiter erwog die Vorinstanz, dass die Pri-
vatklagerin auch vermeintlich nebensachliche Begebenheiten sowie inner-
psychische Vorgange dergestalt Uberzeugend geschildert habe, dass sich die

Handlungen des Beschuldigten zwanglos in das ubrige Geschehen in zeitlicher,



-14 -

ortlicher, thematischer und personaler Hinsicht einbetten und in keiner Weise an
eine vorbereitete Konstruktion denken liessen. Die Anschaulichkeit und der Detail-
reichtum ihrer Depositionen wirden klarerweise fur tatsachlich Erlebtes sprechen.
Den Aussagen der Privatklagerin lasse sich ein bemerkenswerter Detailreichtum
entnehmen, welcher nur von demjenigen zu erwarten sei, welcher die Situation
selber durchlebt habe. Wer so berichte, wie die Privatklagerin dies getan habe,
der fasse seine Geschichte in Worte und lasse nicht aus seinen Worten eine Ge-
schichte entstehen. Schliesslich erwog die Vorinstanz, ein weiteres Kennzeichen
fir eine glaubhafte Aussage seien die vereinzelt ausschweifenden Ausfihrungen
der Privatklagerin zu vorliegend nicht direkt interessierenden Sachverhalten. Of-
fenbar habe sie in ihrer subjektiven Betrachtungsweise die betreffenden Bege-
benheiten als eindriicklich empfunden und darum entsprechend konstant und de-
tailliert — nota bene auch ungefragt — zu Protokoll gegeben. Alles in allem bestehe
kein Grund, an der Glaubhaftigkeit der Aussagen der Privatklagerin zu zweifeln
(Urk. 86 S. 11 ff.). Diese Erwagungen der Vorderrichter sind vollstandig und in al-
len Teilen zutreffend. Das Aussageverhalten der Privatklagerin ist gesamthaft be-
trachtet dermassen homogen und Uberzeugend, dass kein vernlnftiger Zweifel an
der Richtigkeit ihrer Depositionen bestehen kann. Die Vorinstanz hat sich hierzu
erschopfend gedussert und es besteht keine Veranlassung hier noch Wei-
terungen anzubringen. Die Erwagungen der Vorinstanz zur Glaubhaftigkeit der

Aussagen der Privatklagerin kdnnen vollumfanglich Gbernommen werden.

4.5.3. Wie bereits zuvor unter Ziffer 4.4 angekundigt, drangen sich an dieser Stel-
le noch einige Uberlegungen zur Motiviage der Privatklagerin auf. Die Privatklage-
rin lebte bis zum Zeitpunkt ihrer Verlobung mit dem Beschuldigten bekanntlich in
sehr armlichen und perspektiviosen Verhaltnissen in Mazedonien. Die Schwester
des Beschuldigten flhrte hierzu im Rahmen ihrer Zeugeneinvernahme vom
18. November 2014 aus, die Privatklagerin komme aus einem armen Land und
die Leute dort seien arbeitslos und gierig auf Geld. Diese Leute wirden alles ma-
chen, um in die Schweiz zu kommen (Urk. 58 S. 5 f.). Die Privatklagerin gab an,
sie habe sich sehr auf die Schweiz gefreut und der erste Tag in der Schweiz sei
denn auch wunderbar gewesen (Urk. 7/2 S. 4). Die Privatklagerin wusste, dass

die Verlobung mit dem Beschuldigten die einmalige Gelegenheit fur sie darstellte,
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der Armut in Mazedonien zu entkommen. Der Beschuldigte machte beim ersten
Treffen mit der Privatklagerin einen guten Eindruck auf diese. Gegenuber der Po-
lizei gab sie namlich wortlich folgendes zu Protokoll: "A.  sah da [beim ers-
ten Treffen] gut aus und machte einen guten, ruhigen Eindruck auf mich. Mein Va-
ter hat diese Heirat entschieden. Meine Meinung war hier nicht so wichtig, also
haben A.___ und mein Vater diese Abmachung gemacht. Dies wére auch ohne
meine Einwilligung gemacht worden” (Urk. 7/2 S. 4). Mit anderen Worten war die
arrangierte Verbindung mit dem Beschuldigten fur die Privatklagerin zwar einer-
seits unausweichlich, aber andererseits auch — angesichts der Perspektive in der
Schweiz leben zu kénnen — durchaus annehmbar. Dies umso mehr, als sich der
Vater der Privatklagerin vorab offenbar Uber die Familie des Beschuldigten infor-
mierte und zum Schluss kam, es handle sich um eine gebildete Familie mit gutem
Ruf (Urk. 7/11 S. 5). Unter diesem Umstanden stellt sich die Frage, was fur ein
Motiv die Privatklagerin haben sollte, um den Beschuldigten falschlicherweise zu
beschuldigen? Wieso hatte die Privatklagerin ihre einmalige Chance, der Armut in
Mazedonien zu entfliehen, wegen haltloser Anschuldigungen wegwerfen sollen?
Diese Frage lasst sich nur auf eine Weise schlissig beantworten und zwar damit,
dass der Leidensdruck der Privatklagerin derart gross war, dass sie keinen ande-
ren Ausweg sah, als bereits nach wenigen Tagen bei der Polizei Hilfe zu suchen.
Offenkundig war der Privatklagerin damals auch nicht daran gelegen, in der
Schweiz zu verbleiben. Das Gegenteil war der Fall. Gegenuber der Polizei gab sie
zu Protokoll, dass sie wegen dieser Sache eine regelrechte Aversion gegen die
Schweiz empfinde, dies — nota bene — nachdem sie ihren ersten Eindruck noch
als wunderbar beschrieb (Urk. 7/2 S. 10). Hinzuweisen ist in diesem Zusammen-
hang auch darauf, dass die Privatklagerin mit ihrer Anzeige in Kauf nahm, die Eh-
re ihrer Familie durch den Bruch der Verlobung zu beschmutzen. Sie selbst
sprach davon, dass sie "die Schande" Uber sich habe. Sie habe alles verloren und
keinen Plan mehr (Urk. 7/2 S. 10). Ein Motiv, weshalb die Privatklagerin den Be-
schuldigten zu Unrecht belasten sollte, ist schlechterdings nicht erkennbar. Durch
ihre Anzeige hat die Privatklagerin einen sehr beschwerlichen Weg auf sich ge-
nommen. Sie war wenige Tage vor der Anzeigeerstattung zum allerersten Mal in

die Schweiz gekommen, wo sie dem Beschuldigten und seiner Familie praktisch
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vollkommen ausgeliefert war. So sprach sie weder eine der hier gangigen Spra-
chen noch hatte sie irgendwelche Kenntnisse Uber die hiesigen Gegebenheiten.
Die Privatklagerin hatte keinerlei finanzielle Mittel (Urk. 7/2 S. 3) und kannte auch
niemanden in der Schweiz. Dass sie sich unter diesen Umstanden an die Polizei
wandte, lasst nur einen Schluss zu, namlich jenen, dass sie aufgrund ihres Lei-
densdruckes keinen anderen Ausweg mehr sah. Um der, aus ihrer Sicht, beangs-
tigenden und ausweglosen Situation zu entgehen, nahm die Privatklagerin auch in
Kauf, gegenuber ihr unbekannten Menschen detailliert Auskunft Uber ihr Sexual-
leben zu geben. Dass ihr dies schwer fiel und es fur sie ausserst beschamend
war, sich entsprechend aussern zu mussen, hat sie verschiedentlich eindrucklich
zu Protokoll gegeben (Urk. 7/2 S. 3, S. 8; Urk. 711 S. 11 f, S. 28, S. 29 und
S.30f.). Indem sie sich gegeniber der Polizei und den Untersuchungsbehorden
offenbarte, hat die Privatklagerin eine Vielzahl von Unannehmlichkeiten und — mit
Blick auf den in ihrer Heimat gangigen Ehrenkodex — Risiken auf sich genommen.
Es kann schlicht ausgeschlossen werden, dass sie all diese weitreichenden Nach-
teile in Kauf genommen hat, nur mit dem Ziel, den Beschuldigten ungerechtfertigt
zu belasten. Auch dass die Privatklagerin es einzig auf eine Aufenthaltsbewilli-
gung abgesehen hatte, kann aufgrund der gesamten Umstande ausgeschlossen
werden. Entgegen der Verteidigung (Prot. Il S. 26) erscheint es abwegig, dass die
Privatklagerin derart genau uUber die Praxis im Asyl- bzw. Auslanderrecht Be-
scheid gewusst haben soll, dass ihr bekannt war, dass sie als Opfer hauslicher
Gewalt einen Anspruch auf Aufenthalt hatte. Ebenso unwahrscheinlich erscheint,
dass sie vorgangig von der Polizei diesbezuglich detailliert informiert und instruiert
worden war. Auch dass die Privatklagerin offenbar um Asyl in der Schweiz er-
sucht hatte (Urk. 20/2), kann die Theorie des Beschuldigten und der Verteidigung
zum Motiv der Privatklagerin nicht stitzen. Es ist durchaus denkbar, dass der Pri-
vatklagerin geraten wurde, ein solches Gesuch zu stellen, um Problemen be-
zlglich ihres Aufenthalts vorzubeugen. Beeinflussungen der Privatklagerin sind
schliesslich keine zu erkennen, auch der Kontakt zu diesem "alten Freund" er-
folgte offenbar erst deutlich nach Beendigung der Beziehung zum Beschuldigten
sowie nachdem die Privatklagerin bereits zwei Mal bei der Polizei ausgesagt hatte
(vgl. Urk. 7/4).
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4.5.4. Die Verteidigung machte vorab geltend, die medizinischen Berichte Uber
die Privatklagerin seien reine Parteibehauptungen und nicht zulasten des Be-
schuldigten verwertbar (Urk. 142 S. 2). Da im folgenden nicht auf diese Berichte
abgestellt wird, kdnnen weitere Ausfihrungen zu deren Verwertbarkeit unterblei-
ben. Sodann sind die Aussagen der Privatklagerin zum Vorfall in der Wohnung
der Schwester des Beschuldigten (Anklageziffer 4) entgegen der Verteidigung
nicht widerspruchlich (Urk. 142 S.3). In der ersten polizeilichen Einvernahme
wurde der Vorfall nur kurz thematisiert. Die Privatklagerin flhrte aus, sie sei mit
den Kindern auf den Balkon gefluchtet, der Beschuldigte habe aber gesagt, sie
solle wieder herein kommen. Sie habe so Angst gehabt (Urk. 7/1 S. 3). In der Ein-
vernahme bei der Staatsanwaltschaft erklarte sie, sie habe mit den Kindern das
Zimmer verlassen wollen, sie alle hatten geweint, dann habe sie der Beschuldigte
mit dem Messer bedroht. Er habe gesagt, sie mussten hier bleiben und nicht um-
her schreien. Sie musse nicht glauben, dass sie die Polizei rufen kdnne. Dabei
habe er wieder doof gegrinst (Urk. 7/11). In diesen beiden Aussagen der Privat-
klagerin ist weder ein Widerspruch, noch eine Tendenz zur Aggravierung er-
kennbar, in der letzten Einvernahme schilderte sie den betreffenden Sachverhalt
einfach ausfuhrlicher und detaillierter. Auch betreffend Anklageziffer 2 erkennt die
Verteidigung eine Aggravierung in den Aussagen der Privatklagerin (Urk. 142
S.4). Dem ist zu widersprechen. Die Privatklagerin erwahnte bereits zu Beginn
der ersten Einvernahme, dass der Beschuldigte gedroht habe, sie umzubringen,
wenn sie nach Mazedonien zurickgehen wirde (Urk. 7/1 S. 2). Spater schilderte
sie detailliert den Vorfall mit der Wegnahme ihres Reisepasses (Urk.7/1 S. 4).
Gegen Ende der Einvernahme wurde sie dann gefragt, ob es korrekt sei, dass der
Beschuldigte ihr mehrmals mit dem Tod gedroht habe, wenn sie zurlick nach Ma-
zedonien gehen wirde. Sie antwortete darauf: "Ja oft". Angesichts der von der
Privatklagerin bereits dargelegten Drohungen kann weder die Frage als sugges-
tiv, noch die Antwort als aggravierend oder unprazis bezeichnet werden. Im weite-
ren moniert die Verteidigung, dass mit der Privatklagerin vor der ersten polizei-
lichen Einvernahme offenbar Vorgesprache gefiihrt worden seien, die nicht proto-
kolliert worden seien. Es sei nicht klar, woher das Initialwort der Vergewaltigung

gekommen sei. Der Privatklagerin sei durch die Polizei die Opferrolle angeboten
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worden, es sei zwar Aufgabe der Polizei, sich um das Opfer zu kimmern, nicht
jedoch in den Vorgesprachen den Kernpunkt zu thematisieren (Urk. 142 S.5 f,;
Prot. Il S. 25). Dazu kann festgehalten werden, dass die Verteidigung sehr viel in
dieses Vorgesprach hinein interpretiert. So ist es reine Spekulation, dass der Pri-
vatklagerin durch die Polizei die Opferrolle angeboten wurde. Mit der Staats-
anwaltschaft (Prot. Il S.28) ist vielmehr davon auszugehen, dass es in diesem
Vorgesprach darum ging, dem Opfer den Ablauf der Einvernahme zu erlautern.
Die Privatklagerin kam dann auch zu Beginn der Einvernahme sogleich auf die
Vergewaltigung zu sprechen und erklarte, dass sie dazu nichts sagen wolle, weil
dies sonst ihr Schwiegervater noch lese (Urk. 7/1 S. 1). Erst spater lenkte die ein-
vernehmende Polizistin das Gesprach wieder auf die offenbar bereits in den Vor-
gesprachen thematisierte Vergewaltigung (Urk.7/1 S.5). Dafir, dass eine Ver-
gewaltigung erst durch entsprechende Beeinflussung durch die Polizei Uberhaupt
zum Thema geworden war, besteht kein Hinweis. Es war offensichtlich vielmehr
so, dass die Privatklagerin dieses fur sie unangenehme Thema zunachst meiden
wollte, da sie nicht wollte, dass ihr Schwiegervater ihre Aussagen dazu lesen
wurde. Vor diesem Hintergrund ist auch ohne weiteres nachvollziehbar, dass die
Privatklagerin zunachst nur wenig ausfuhrlich zum Thema Vergewaltigung aus-
sagte und spater detaillierter. Darin ist keine Steigerung in der Belastung des Be-
schuldigten zu sehen. Sie erklarte selbst in der zweiten Einvernahme, dass sie in
der ersten Einvernahme nur einen groben Uberblick gegeben habe, es sei be-
schamend, die Themen seien heikel (Urk.7/2 S. 3 f.). Eher weniger wahrschein-
lich erscheint es mit der Verteidigung, dass sich die Privatklagerin erst spater an
weitere Details erinnerte. Die Verteidigung brachte weiter vor, die Privatklagerin
habe auch betreffend Dauer der Vergewaltigung und ihrer Abwehr widersprich-
lich ausgesagt (Urk.142 S.6 f.). Die Privatklagerin gab zu Protokoll, der Ge-
schlechtsverkehr habe jeweils ca. 15 Minuten gedauert. Dies steht nicht im Wi-
derspruch zu ihren Angaben betreffend Dauer der Vergewaltigung, sondern ist
vielmehr so zu verstehen, dass der Geschlechtsverkehr im Normalfall ca. 15 Mi-
nuten gedauert hatte. Am Abend der Vergewaltigung machte der Beschuldigte
nach anfanglich einvernehmlichem Geschlechtsverkehr Uber eine langere Zeit-

dauer weiter. Bei der von der Privatklagerin genannten Zeitangabe handelt es
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sich um eine approximative Schatzung, welche nicht eins zu eins den genauen
Zeitablauf wiedergeben muss, sondern vielmehr zum Ausdruck bringt, dass die
Privatklagerin Uber einen langen Zeitraum hinweg grossem Unrecht ausgesetzt
war. lhre diesbezlgliche Angabe lasst jedenfalls keinen Zweifel daran auf-
kommen, dass sie einem langdauernden Ubergriff ausgesetzt war, was allein ent-
scheidend ist. Es ist zwar weiter richtig, dass die Privatklagerin angab, sie habe
alles erduldet, da sie in einer schwacheren Position sei (Urk. 7/2 S. 6), sie fuhrte
jedoch auch aus, sie habe dem Beschuldigten nicht jedes Mal gesagt, dass sie
keinen Sex wolle (Urk.7/1 S.5), bzw. wenn sie ihm gesagt habe, sie wolle nicht,
habe er einfach weiter gemacht, das erste Mal habe sie nein gesagt und er sei
ausgeflippt (Urk.7/2 S.6). Diese Aussagen der Privatklagerin stehen jedenfalls
nicht im Widerspruch zur Aussage, sie habe zum Beschuldigten am Abend der
Vergewaltigung "nein nein" gesagt. Die von der Verteidigung aufgeworfenen Un-
gereimtheiten in den Aussagen der Privatklagerin konnen alle ausgeraumt wer-
den. Die Aussagen der Privatklagerin sind nach wie vor als ausserst glaubhaft zu

bezeichnen, auf sie kann abgestellt werden.

46. Der Beschuldigte ausserte sich im Verlauf der Untersuchung nicht zu den
hier interessierenden, das Hauptdossier betreffenden, Anklagevorwirfen. Er
machte diesbezuglich in samtlichen Einvernahmen von seinem Aussageverweige-
rungsrecht Gebrauch (Urk. 6/1-6). Im Rahmen der erstinstanzlichen Hauptver-
handlung machte er erstmals Aussagen zu den gegen ihn erhobenen Anklage-
vorwlrfen (Urk. 59 S. 8 ff.). Seine damals zu Protokoll gegeben Aussagen hat die
Vorinstanz — sofern sie nicht blosse Bestreitungen darstellten — vollstandig und
richtig zusammengefasst und wiedergegeben. Auf die betreffenden Erwagungen

im angefochtenen Urteil kann verwiesen werden (Urk. 86 S. 26, S. 32, S. 36).

4.6.1. Anlasslich der Berufungsverhandlung gab der Beschuldigte zu Protokoll, er
habe sich mit der Privatklagerin gut verstanden, ausser am 29. Juni, wo sie eine
Meinungsverschiedenheit gehabt hatten. Er habe nie gegen den Willen der Peri-
vatklagerin Sex mit ihr gehabt, er habe auch nie ein Medikament "fur Sex" ge-
nommen. Er vermute, dass sie einen anderen gehabt und es auf eine Aufent-

haltsbewilligung abgesehen habe. Es stehe auch in den Akten, dass sie einen al-
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ten Freund gehabt habe. Was sie behaupte, stimme nicht, er leide, da er unschul-
dig in Haft sei. Sie sei falsch, was er vorher nicht gewusst habe, ihm aber mittler-
weile bewusst geworden sei. Es stimme nicht, dass die Privatklagerin "nicht nicht"
gesagt und er ihr den Mund zugehalten habe, die Aussagen der Privatklagerin
seien widerspruchlich. Es sei nie vorgekommen, was die Privatklagerin behaupte,
sie luge. Weiter habe er am 24. Juni 2013 die Privatklagerin nicht bedroht, er ha-
be ein Problem mit seiner Schwester gehabt. Er habe der Privatklagerin nur am
29. den Pass weggenommen. Die Privatklagerin habe eine Aufenthaltsbewilligung
erreichen wollen, sie habe auch einen anderen gehabt, einen alten Freund. Sie
habe ein Asylgesuch gestellt. Sie sei falsch. Sie habe gesehen, dass man in der
Schweiz fur Geld arbeiten miusse. Fur die SMS an die Privatklagerin habe er sich
entschuldigt, er sei unter Alkoholeinfluss gestanden und habe zwei Tage nicht
schlafen konnen. Sie habe es auf eine Aufenthaltsbewilligung abgesehen gehabt,
er habe auch kein Geld gehabt (Urk. 141 S. 9 ff.).

4.6.2. Die Aussagen des Beschuldigten erschopfen sich in Bezug auf den Kern
der Anklagevorwurfe weitestgehend in einsilbige Bestreitungen sowie stereotyp
wirkenden und undifferenzierten Ausflhrungen. Insofern sind sie einer eigentli-
chen Wurdigung nur schwer zuganglich, was bereits die Vorinstanz zutreffend
festgehalten hat. Dort, wo sich der Beschuldigte indes etwas ausflhrlicher ausser-
te, fallt auf, dass sich seine Depositionen weitgehend mit den Darstellungen der
Privatklagerin decken. So fihrte er vor Vorinstanz aus, er habe am Abend des
29.Juni 2013 in der Wohnung seines Vaters eine Meinungsverschiedenheit mit
der Privatklagerin gehabt. Ausloser sei eine polizeiliche Vorladung gewesen, wel-
cher er nicht habe Folge leisten wollen. Er habe deswegen mit der Privatklagerin
nach Bosnien reisen wollen, was diese jedoch nicht gewollt habe. Im Zuge dieser
Auseinandersetzung habe er der Privatklagerin ein Glas Wasser angeschttet
(Urk. 59). Die Privatklagerin schilderte die Ausgangslage, wie es zur Eskalation
kam, praktisch identisch (Urk. 7/11). Hinsichtlich der eigentlichen Tatvorwirfe ge-
hen die Darstellungen freilich dann auseinander. Immerhin anerkannte der Be-
schuldigte — in Ubereinstimmung mit den Darstellungen der Privatklagerin —, dass
er ihr den Pass weggenommen habe, weil er sie nicht habe verlieren wollen
(Urk. 59 S. 15; Urk. 141 S. 16). Ebenso schilderte der Beschuldigte die Anfangs-
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phase der Ereignisse des 24. Juni 2013 praktisch gleich, wie die Privatklagerin
dies tat. Nach Darstellung des Beschuldigten hatte er am 24. Juni 2013 Alkohol
getrunken. An diesem Tag seien die Wahlen in Albanien gewesen. Er sei fur die
demokratische Partei gewesen und habe auf die Wahlen anstossen wollen. Aus
diesem Grunde habe er in kurzer Zeit drei bis vier Deziliter Cognac getrunken. Er
habe an jenem Abend dann ein albanisches T-Shirt angezogen. Er sei dann auf
die ldee gekommen, seinem Vater ein Brotmesser zurick zu bringen, welches
dieser ihm zuvor einmal mitgegeben habe. Zusammen mit der Privatklagerin sei
er dann mit dem Zug nach Oerlikon gefahren und habe sich dort spontan ent-
schlossen zu seiner Schwester nach Affoltern weiterzufahren. Diesen Entschluss
habe er deshalb gefasst, weil der Bus nach Affoltern gerade gekommen sei. Bei
seiner Schwester angekommen, habe er Streit mit dieser bekommen. Der Streit
sei deshalb entstanden, weil er von seiner Schwester die Telefonnummer ihres
Verlobten verlangt habe. Im Verlaufe dieses Streites habe er seine Schwester mit
dem Messer bedroht (Urk. 59 S. 10 f.). Auch die Privatklagerin sprach davon,
dass der Beschuldigte am fraglichen Tag ein "Albanien-T-Shirt" respektive ein
Oberteil mit der mazedonischen Flagge trug, dass er Alkohol konsumierte und ein
Kichenmesser mit sich fuhrte. Ebenso schilderte die Privatklagerin eine Konflikt-
situation mit der Schwester, in deren Verlauf der Beschuldigte diese mit einem
Messer bedrohte (Urk. 7/1 S. 2 f.; 7/2 S. 8 und 7/11 S. 16). Wie bereits die Vor-
instanz richtigerweise erkannte, fallt im Aussageverhalten des Beschuldigten auf,
dass er einerseits fur ihn mehr oder weniger unverfangliche Vorgange relativ pra-
zise und auch mit einem gewissen Detailreichtum zu schildern vermochte, wah-
rend er Fragen in Bezug auf den eigentlichen Kern der Anklagevorwirfe lediglich
ausserst knapp und auffallig wortkarg beantwortete. Die Vorinstanz hat sich mit
dem Aussageverhalten des Beschuldigten kritisch auseinandergesetzt und sie ist
mit durchwegs nachvollziehbarer Begrindung zum Schluss gekommen, die Aus-
sagen des Beschuldigten zu den Anklagevorwirfen seien im Ergebnis gekenn-
zeichnet von den Bemulhungen, sich in einem gunstigen Licht darzustellen. Sie
wirkten eingelbt und konstruiert, weshalb auf seine Aussagen somit nicht abge-

stellt werden konne. Diese zutreffende Auffassung der Vorderrichter kann mit
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Verweis auf die auch diesbezlglich Uberzeugenden Erwagungen im angefochte-

nen Entscheid ohne weiteres Ubernommen werden (Urk. 86 S. 8 ff.).

4.7. Zur Glaubwirdigkeit des Zeugen F._ — Vater des Beschuldigten — hat
die Vorinstanz das Notwendige ausgefihrt (Urk. 86 S. 15). Darauf kann verwiesen
werden. Sodann hat die Vorinstanz auch aus den Aussagen des Zeugen die rich-
tigen Schlisse gezogen (Urk. 86 S. 15 f.). Es fallt auf, dass der Zeuge sein Ver-
haltnis zum Beschuldigten als durchwegs gut bezeichnet, einzige Einschrankung
sei, wenn der Beschuldigte Marihuana konsumiere, dann sei er ausser Kontrolle.
Er benehme sich aggressiv, sei dann unruhig, man musse ihm geben, was er wol-
le, sonst mache er komische Grimassen. Als er beim Justizvollzugsamt regelmas-
sig habe Blutproben abgeben muissen, sei sein Verhalten gut gewesen, als die
Kontrollen aufgehort hatten — kurz bevor sie nach Skopje gereist seien, um die
Privatklagerin kennen zu lernen — sei das Verhalten wieder schlechter geworden
(Urk. 8 S.3). Vor diesem Hintergrund schliesst der Zeuge jedoch trotzdem pau-
schal aus, dass der Beschuldigte in irgendeiner Form Gewalt gegen die Privatkla-
gerin angewandt haben konnte. Der Zeuge scheint in seinem Aussageverhalten
sehr darauf bedacht, den Beschuldigten in Schutz zu nehmen, was aufgrund des
familiaren Naheverhaltnisses auch durchaus verstandlich ist, jedoch Zweifel an
der Glaubhaftigkeit seiner Aussagen aufkommen lasst. Es erscheint aufgrund der
Beschreibung der "Unkontrolliertheit" des Beschuldigen vielmehr vorstellbar, dass
sich der Beschuldigte so verhalten hatte, wie von der Privatklagerin geschildert.
Auffallend ist weiter, dass der Zeuge versuchte, die Privatklagerin in einem
schlechten Licht darzustellen, er bezeichnete sie als "leichtes Madchen" und als
fordernd, sie habe ein teures Natel verlangt und schone neue Kleider (Urk.8
S. 5). Zum konkreten Tatvorwurf kann der Zeuge nur wenige Angaben machen, er
beantwortete konkrete Fragen zum mutmasslichen Tatablauf jeweils kurz und
knapp mit "nein" oder erklarte, dass die Privatklagerin den Vorwurf erfunden ha-
be. Zum Vorfall mit der Fruchtsaftflasche (Anklageziffer 6) erklarte der Zeuge
ebenfalls pauschal, die Privatklagerin habe sich sicher nicht verletzt, sie sei nie
verletzt gewesen. Der Beschuldigte habe nie gedroht oder geschlagen, er habe
ihm verboten Frauen zu schlagen, Frauen schlage man nicht (vgl. Urk.8 S.6f.).

Mit der Vorinstanz ist es schwer vorstellbar, dass die Privatklagerin nur wegen
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des Anschittens von Wasser Anzeige erstatten wirde. Ausserdem ware es aus-
serst unklug von der Privatklagerin, eine Szene mit weiteren Beteiligten falsch zu
schildern, da ihr hatten bewusst sein mussen, dass diese Personen die Sachlage
ohne weiteres richtig stellen konnten. Insgesamt kdnnen die Schilderungen des
Zeugen keine Zweifel an den glaubhaften Darstellungen der Privatklagerin we-
cken.

4.8. Weiterungen zur Glaubwirdigkeit der Zeugin G, — Schwester des
Beschuldigten — erlbrigen sich, es ist auf die Vorinstanz zu verweisen (Urk. 86
S.17). Sodann ist auch in den Aussagen der Zeugin die klare Tendenz ersicht-
lich, den Beschuldigten zu entlasten und seine Fehler zu entschuldigten und zu
beschonigen. Auch ihre eigene Aussage anlasslich der Einvernahme vom 1. Juli
2013 (ND 1/3 S.2) relativierte sie in der Einvernahme vor Vorinstanz stark
(Urk. 58 S.9). In der ersten Einvernahme flhrte sie noch aus, die Privatklagerin
habe Angst vor dem Beschuldigten gehabt. Er behandle sie wie sein Eigentum.
Sie musse alles machen, was er wolle (ND 1/3 S. 2). Auf Vorhalt dieser Aussage
flhrte sie in der Einvernahme vor Vorinstanz aus, wenn man ein Paar sei, mache
man auch viel miteinander, ob zuhause oder draussen. Der Beschuldigte habe die
Privatklagerin auch fuhren massen hier in der der Schweiz. Wenn der Beschuldig-
te Alkohol trinke oder kiffe, dann sei sein Verhalten schon anders. Vielleicht habe
er auch einfach zeigen wollen, dass er ein Mann sei (Urk. 58 S. 9 f.). Auf ihre ei-
gene Anzeige gegen den Beschuldigten angesprochen, wollte die Zeugin zu-
nachst nichts sagen, antwortete danach ausweichend und nahm die Schuld auf
sich, es sei ihr zu viel geworden, sie habe ihre Anzeige zurlick gezogen und das
sei auch richtig so. Sie habe Uberreagiert und nicht viel Uberlegt (Urk. 86 S. 11).
Auch die Zeugin G.___ flhrte ein allfalliges Motiv der Privatklagerin an und be-
zeichnete sie als rachstchtig und geldgierig (Urk. 86 S. 15), was aber — wie vor-
stehend ausgeflhrt — ausgeschlossen werden kann. Sie war wie der Zeuge
F.  bemduht, die Privatklagerin schlecht darzustellen, indem sie ihre Ver-
gangenheit ansprach — die Privatklagerin ist bereits Mutter eines Kindes — und
erwahnte, wer so schnell in die Schweiz komme, habe auch schnell Geschlechts-
verkehr (Urk.86 S.6 und 9). Zum eigentlichen Kerngeschehen konnte auch die

Zeugin G. keine naheren Angaben machen. Die insgesamt wenig glaub-
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haften Aussagen der Zeugin, welche ausweichend, detailarm und beschoénigend
geschildert werden, vermdgen keine Zweifel an der schilssigen Darstellung der

Privatklagerin zu wecken.

5. Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Aussagen der Privat-
klagerin Uberzeugen. Sie sind detailliert und trotzdem sehr zurlickhaltend geschil-
dert. Sodann kann wie bereits erwahnt, ein Motiv der Privatklagerin fur eine fal-
sche Beschuldigung ausgeschlossen werden. Die Darstellung der Privatklagerin
kann weder durch die Aussagen des Beschuldigten selbst, noch durch diejenigen
der beiden Zeugen F._  und G.___ erschuttert werden. Es besteht kein
Zweifel daran, dass sich der Sachverhalt so zugetragen hat, wie in der Anklage-

schrift umschrieben.

6. Rechtliche Wirdigung

Die rechtliche Wurdigung der Vorinstanz ist in allen Teilen zutreffend und bedarf
keiner Erganzungen. Es kann vollumfanglich auf die Erwagungen der Vorinstanz
verwiesen werden (vgl. Urk. 86 S.47 ff.). Insbesondere genlgt es, dass die Pri-
vatklagerin mit "nein, nein" und "nicht, nicht" zum Ausdruck brachte, dass sie mit
den Handlungen des Beschuldigten nicht einverstanden war, was der Beschuldig-
te auch wusste. Eine weitergehende Gewaltanwendung als die vom Beschuldig-
ten begangene ist nicht notwendig. Weiter ist die Vorinstanz darin zu bestatigen,
wenn sie bezuglich Anklageziffer 2 auf eine einfache Notigung erkannte und nicht
auf eine versuchte Noétigung, wie von der Verteidigung angefuhrt (Urk. 142 S. 4).
Die Privatklagerin hatte sich Uberlegt, den Beschuldigten zu verlassen, tat dies
aber aufgrund seines Verhaltens nicht. Damit erreichte der Beschuldigte, dass
sich die Privatklagerin so verhielt, wie er wollte, weshalb die Notigung vollendet

ist.
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lll. Strafzumessung

7. Ausgangslage

7.1. Die Vorinstanz hat die Grundlagen der Strafzumessung dargelegt und zur
Methode der Strafzumessung die notwendigen Ausflhrungen gemacht. Darauf

kann verwiesen werden (Urk. 86 S. 51 ff.).

7.2. Der Beschuldigte wurde von der Vorinstanz wegen Vergewaltigung, Frei-
heitsberaubung, Noétigung, mehrfacher Drohung, Entwendung eine Fahrzeugs
zum Gebrauch sowie Fahren ohne Berechtigung mit einer Freiheitsstrafe von
4 2 Jahren bestraft. Fur die Tatlichkeiten wurde eine Busse von Fr. 300.-- ausge-

sprochen.

7.3. Die Staatsanwaltschaft hat Anschlussberufung erhoben und diese allein
auf die Bemessung der Strafe beschrankt (Urk. 101). Sie fordert eine hdhere Stra-
fe und begrindet ihren Antrag im Berufungsverfahren wie folgt: Selbst wenn man
das Verschulden betreffend die Vergewaltigung wie die Vorinstanz als "keinesfalls
leicht" qualifiziere, sei die festgesetzte Einsatzstrafe von 3 Jahren klar zu mild.
Richtig sei, dass die Vorinstanz das Verschulden nicht mehr im unteren Bereich
des ordentlichen Strafrahmens ansetze. Zwar habe der Geschlechtsverkehr zu-
nachst einvernehmlich stattgefunden, der Beschuldigte habe sich danach jedoch
Uber einen langen Zeitraum von rund 3 Stunden gegen Schreie, Tranen und of-
fensichtliche Schmerzen der Privatklagerin sadistisch, primitiv, hemmungslos und
brutal Uber deren Willen hinweggesetzt. Gehe man daher zutreffend von einem
Verschulden im mittleren Bereich aus, erscheine eine Einsatzstrafe von min-
destens 4 Jahren als angemessen. Diese Einsatzstrafe werde nicht durch eine
Verminderung der Schuldfahigkeit herabgesetzt. Sie sei weiter wegen dem Zu-
sammentreffen mehrerer Straftaten um 14 Monate zu scharfen bzw. zu erhdhen.
Die dissoziale Personlichkeitsstorung lasse sich mit der Vorinstanz leicht strafre-
duzierend veranschlagen. Ganz erheblich straferhohend seien dem Beschuldigten
indessen seine Vorstrafen anzurechnen. Diese Vorstrafen seien teilweise auch
einschlagiger Natur und hatten jeweils — auch nachtraglich — vollzogen werden

mussen. Insgesamt sei daher eine Freiheitsstrafe von 5 %2 Jahren dem Ver-
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schulden den Beschuldigten angemessen. Fur die Tatlichkeit sei mit der Vor-
instanz eine Busse von Fr. 300.-- festzusetzen (Urk. 144 S. 3 f.).

8. Strafrahmen

Die Vorinstanz hat richtig erkannt, dass die Vergewaltigung im Sinne von Art. 190
Abs. 1 StGB das schwerste vom Beschuldigten verwirklichte Delikt darstellt und
dass daher von einem Strafrahmen von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe
auszugehen ist. Richtigerweise hat die die Deliktsmehrheit innerhalb des ordentli-
chen Strafrahmens straferhdhend berlcksichtigt (Urk. 86 S. 52).

9. Tatkomponenten

9.1.  Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB

9.1.1. Zunachst ist in objektiver Hinsicht darauf hinzuweisen, dass der Unrechts-
gehalt einer Vergewaltigung, welche zu den gravierendsten Delikten im Schweize-
rischen Strafgesetzbuch gehort, per se nicht mehr als leicht bezeichnet werden
kann. Allerdings sind dabei gleichwohl samtliche Elemente zu berlcksichtigen, die
— innerhalb des Grundtatbestandes — als besonders gravierend oder aber auch
als verschuldensrelativierend erscheinen. Im vorliegenden Fall wiegt schwer, dass
der Beschuldigte seine eigene Verlobte in der gemeinsamen Wohnung vergewal-
tigte, er sie damit nicht nur in ihrer sexuellen Integritat, sondern auch in ihrem Si-
cherheitsgefuhl massiv verletzte. Der Beschuldigte setzte sich Uber ihr sexuelles
Selbstbestimmungsrecht ohne jede Ricksicht auf ihre Befindlichkeit in egois-
tischer und erniedrigender Weise hinweg. |hre erkennbaren Bitten, von ihr ab-
zulassen und ihre physische Gegenwehr ignorierte der Beschuldigte vollends.
Weiter fallt die Dauer des Ubergriff deutlich erschwerend ins Gewicht. Nach an-
fanglich einvernehmlichem Geschlechtsverkehr setzte der Beschuldigte den Ge-
schlechtsverkehr gegen den fur ihn klar erkennbaren Willen der Privatklagerin
wahrend langer Zeit fort. Dabei ging der Beschuldigte derart grob vor, dass die
Privatklagerin danach vor Schmerzen nicht mehr schlafen konnte. Der Beschul-
digte hatte ohne weiteres nach dem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr von

der Privatklagerin ablassen kénnen, entschied sich aber aus freien Sticken dafir,
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sich uUber den Willen seiner Verlobten hinwegzusetzen. Insgesamt ist das Verhal-
ten des Beschuldigten mit der Vorinstanz als erheblich rucksichtslos und grob
einzustufen. Das objektive Verschulden kann als keinesfalls mehr leicht qualifi-

ziert werden.

9.1.2. Der Beschuldigte handelte vorsatzlich und einzig zur Befriedigung seiner
sexuellen Bedurfnisse. Gemass Gutachten der psychiatrischen Universitatsklinik
Zurich vom 30. April 2014 ist beim Beschuldigten nicht von einer eingeschrankten
Schuldfahigkeit auszugehen (Urk. 18/12 S.69). Die subjektive Tatschwere ver-

mag die objektive nicht zu relativieren.

9.1.3. Angesichts des weiten zur Verfugung stehenden Strafrahmen von einem
bis zehn Jahren und des keinesfalls mehr leichten Verschuldens, rechtfertigt es
sich, eine Einsatzstrafe am obersten Rand des untersten Strafrahmendrittels im
Bereich von 3 %2 Jahren — und damit etwas hoher als die Vorinstanz — festzu-

setzen.
9.2. Freiheitsberaubung

9.2.1. Die Vorinstanz hat zurecht erkannt, dass die objektive Tatschwere als leicht
einzustufen ist (Urk.86 S.55). Die Freiheitsberaubung dauert nicht sehr lange
und der Tat ging keine Planung voraus. Der Beschuldigte bedrohte aber nicht nur
die Privatklagerin mit einem rund 30 cm langen Messer, es waren auch noch sei-
ne Schwester und deren Kinder anwesend, welche den Beschuldigten auch nicht

von seinem Vorgehen abbringen konnten.

9.2.2. Der Beschuldigte handelte wiederum vorsatzlich und aus rein egoistischen
Beweggrunden. Er gab der Privatklagerin unmissverstandlich zu verstehen, dass
sie ihm ausgeliefert sei und er entscheide, wohin sie gehe. Das Vorgehen des
Beschuldigten kann als geflhiskalt, rlicksichtslos und herrschslichtig bezeichnet
werden. Trotz der Alkoholisierung des Beschuldigten ist wiederum nicht von einer
eingeschrankten Schuldfahigkeit auszugehen. Die subjektive Tatschwere relati-

viert die objektive nicht.

9.2.3. Die festgesetzte Einsatzstrafe ist mit der Vorinstanz leicht zu erhohen.
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9.3. Notigung im Sinne von Art. 181 StGB

9.3.1. Der Beschuldigte sprach gegenuber der Privatklagerin die schlimmsten
vorstellbaren Drohungen, namlich Todesdrohungen aus. Er wollte die Privatklage-
rin um jeden Preis kontrollieren und seinem Willen unterwerfen, was ihm letztlich
auch gelang. Zur Unterstitzung seiner Forderung nahm der Beschuldigte der Pri-
vatklagerin ihren Reisepass ab. Das objektive Verschulden ist mit der Vorinstanz

als nicht mehr leicht zu qualifizieren.

9.3.2. Der Beschuldigte handelte vorsatzlich. Er war wiederum von rein egois-
tischen Motiven getrieben. Auch hier kann das Verhalten des Beschuldigten als
geflhlskalt, ricksichtslos und herrschslchtig bezeichnet werden. Es liegt keine
Einschrankung der Schuldfahigkeit vor. Das objektive Verschulden erfahrt durch

die subjektive Tatschwere keine Relativierung.
9.3.3. Die Einsatzstrafe ist merklich zu erhdhen.
9.4. Mehrfache Drohung im Sinne von Art. 180 StGB

9.4.1. Die Drohungen des Beschuldigten richteten sich nicht nur gegen die Privat-
klagerin selbst, sondern auch gegen deren Familie. Der Beschuldigte beschrieb
dabei relativ genau, was er der Privatklagerin bzw. deren Familie antun wollte.

Das objektive Verschulden wiegt keinesfalls mehr leicht.

9.4.2. Zur subjektiven Tatschwere kann wiederholt werden, was bereits vor-
stehend festgehalten wurde. Der Beschuldigte handelt vorsatzlich und aus egois-
tischen Beweggrunden. Er wollte die Privatklagerin selbst dann noch kontrollieren
und beherrschen, als sie nicht mehr bei ihm war. Das subjektive Verschulden

wiegt ebenfalls keinesfalls mehr leicht.
9.4.3. Die Einsatzstrafe ist wiederum merklich zu erhdhen.

9.5. Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch und Fahren ohne Berech-

tigung
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9.5.1. Der Beschuldigte nahm ohne Not den Schlissel des Fahrzeugs seines Va-
ter an sich, um mit dem Fahrzeug herumzufahren. Er legte innerhalb einer halben
Stunde eine relativ weite Strecke zuriuck. Die objektive Tatschwere wiegt noch
leicht.

9.5.2. Der Beschuldigte handelt vorsatzlich, ohne Not und aus freiem Willen. Die

subjektive Tatschwere wiegt ebenfalls noch leicht.
9.5.3. Die Einsatzstrafe erfahrt nur eine leichte Erhohung.
9.6. Fazt

Die festgesetzte Einsatzstrafe von 3 2 Jahren ist aufgrund der Ubrigen Delikte un-
ter Berucksichtigung des Asperationsprinzips um rund ein Jahr auf 4 % Jahre zu
erhohen.

9.7. Busse fiur die Tatlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB

9.7.1. Fir die Tatlichkeiten gemass Art. 126 StGB ist zwingend eine Busse aus-
zusprechen. Das Gericht bemisst die Busse je nach den Verhaltnissen des Taters
so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist
(Art. 106 Abs. 3 StGB).

9.7.2. Der Beschuldigte schuttete der Privatklagerin den Inhalt einer Flasche mit
Fruchtsaft Uber den Kopf. Zudem schlug er auf sie ein. Ferner zog sich die Privat-
klagerin die eigentliche Verletzung bei dem Versuch zu, seinem Tritt auszuwei-
chen. Dennoch zielte der Beschuldigte mit den Handen auf den Kopf der Privat-
klagerin und wurde nicht nur mit seinen Handen, sondern auch mit seinen Fussen
(wenn auch erfolglos) gegenuber der Privatklagerin tatlich. Der Beschuldigte han-
delte vorsatzlich und aus nichtigem Grund. Das Verschulden ist als noch leicht

einzustufen. Eine Busse von Fr. 300.-- erscheint angemessen.

9.7.3. Diese Busse ist zu bezahlen (Art. 105 Abs. 1 StGB). Gemass Art. 106
Abs. 2 StGB spricht das Gericht im Urteil fir den Fall, dass die Busse schuldhaft
nicht bezahlt wird, eine Ersatzreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und

hochstens drei Monaten aus. Nach standiger Praxis erscheint ein Umwandlungs-
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satz von einem Tag Ersatzfreiheitsstrafe pro Fr. 100.-- Busse als angemessen. Im
vorliegenden Fall ist deshalb eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen Freiheits-

strafe auszufallen.

10. Taterkomponente

10.1. Personliche Verhaltnisse

Die Vorinstanz hat die personlichen Verhaltnisse des Beschuldigten und die gut-
achterlichen Schlussfolgerungen umfassend wiedergegeben. Darauf kann zur

Vermeidung von Wiederholgen verwiesen werden (Urk. 86 S. 58 ff.).

Aktualisierend fuhrte der Beschuldigte anlasslich der Berufungsverhandlung aus,
es gehe ihm nicht gut, da er unschuldig in Haft sei, von Zeit zu Zeit misse er
Schmerzmittel fir sein operiertes Bein nehmen. Er kénne arbeiten, soweit Arbeit
vorhanden sei, was nicht immer der Fall sei. Zu seinem Vater, seiner Mutter und
seinen Geschwistern habe er ein gutes Verhaltnis. Seinem Sohn in Mazedonien
gehe es gut. Wenn er entlassen werde, wurde er gerne im Reinigungsunterneh-
men seines Bruders arbeiten und seinen Sohn und seine Mutter in die Schweiz
holen (Urk. 141 S. 2 ff.).

Wenn die Vorinstanz auf eine leichte Strafminderung insbesondere aufgrund der
durch die dissoziale Personlichkeitsstorung indizierten Impulsivitat erkennt

(Urk. 86 S. 61), so ist ihr darin zuzustimmen.
10.2. Vorstrafen

Der Beschuldigte weist funf Vorstrafen aus den Jahren 2007 bis 2011 auf. Drei
dieser Vorstrafen sind mindestens teilweise einschlagig. Die Vorinstanz hat die
Vorstrafen als stark straferhohend gewichtet, was nicht zu beanstanden und somit

zu bestatigen ist.
10.3. Nachtatverhalten

Der Beschuldigte verhielt sich in der Untersuchung nicht kooperativ, bestritt die

Vorwilrfe oder verweigerte die Aussage und auch die Mitwirkung bei der Be-
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gutachtung. Dies ist allerdings sein gutes Recht und kann ihm nicht zum Nachteil
gereichen. Betreffend ND 2 war der Beschuldigte hingegen teilweise gestandig,
betreffend Anklageziffer 5 letztlich umfassend. In beiden Fallen war er jedoch be-
reits durch das Untersuchungsergebnis uberfuhrt, das Gestandnis erleichterte die

Untersuchung nicht und ist somit auch nicht strafmindernd zu werten.

11. Fazit

Da bei der Taterkomponente die straferhdhenden Faktoren Uberwiegen, muss die
nach der Tatkomponente festgesetzte Einsatzstrafe von 4 7% Jahren eine weitere
Erhéhung erfahren. Die Strafe ist letztlich auf 5 Jahre Freiheitsstrafe festzusetzen,
welche zu vollziehen sein wird (Art. 43 StGB). Im weitern ist eine Busse von
Fr. 300.-- auszusprechen und fir den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der

Busse eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen.

IV. Massnahme

12. Die Vorinstanz hat eine stationdare Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB
angeordnet und in diesem Zusammenhang angeregt, dass wegen des erhebli-
chen Entweichungsrisikos die Massnahme nach Einschatzung der Vollzugs-
behorde solange notwendig unter geschlossenen Bedingungen zu vollziehen sei
(Urk. 86 S. 64 ff.). Die Verteidigung beantragte im Berufungsverfahren, es sei von
der Anordnung einer stationaren Massnahme abzusehen. Sie flhrte dazu aus,
das Gutachten basiere auf der Annahme, dass der Beschuldigte alle ihm vorge-
worfenen Taten begangen habe, er werde aber héchstens der einfachen Verge-
waltigung schuldig gesprochen. Dem friheren Verteidiger sei die Teilnahme am
Gutachten verweigert worden, weshalb der Beschuldigte auch nicht kooperiert
habe. Das Gutachten referiere nur die Akten und friihere Gutachten, es beruck-
sichtige nicht die jungste Entwicklung. Ausserdem stutze es sich auch auf belas-
tende Akten, bei denen jedoch ein Freispruch erfolgt oder das Verfahren einge-
stellt worden sei. Das Gutachten setze sich nicht mit der Moglichkeit einer ambu-

lanten Behandlung auseinander. Die Anordnung einer stationaren Massnahme sei
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gestutzt auf das vorliegende Gutachten nicht zuldssig und auch nicht verhaltnis-
massig (Urk. 142 S. 14 f,; Prot. Il S. 27).

13. Das Gutachten Uber den Beschuldigten stutzt sich auf die zur Verfugung ge-
stelten Akten der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zurich inkl. einem foren-
sisch-psychiatrischen Gutachten von Dr.H._ aus dem Jahr 2006, die eige-
nen Beobachtungen des Gutachters am 13. Marz 2014 im Gefangnis Dielsdorf,
die Uber die Staatsanwaltschaft angeforderten Unterlagen der Jugendanwalt-
schaft Zarich inkl. einem kinder- und jugend-psychiatrischen Gutachten von Frau
. von 2004 sowie einem kinder- und jugend-psychiatrischen Erganzungs-
Gutachten und schliesslich auf einen Uber die Staatsanwaltschaft angeforderten
Fuhrungsbericht des Gefangnis Dielsdorf (vgl. Urk. 18/12 S. 2). Der Beschuldigte
verweigerte die Mitwirkung bei der Erstellung des Gutachtens, so dass dem Gut-
achter nichts anderes ubrig blieb, als sich auf fremde Erhebungen bzw. aus-
schliesslich auf bereits bestehende Akten zu stitzen. Dass er dabei keine eige-
nen Erhebungen bei Drittpersonen vornahm, liegt in seinem Ermessen und ist
nicht zu beanstanden. Festzuhalten ist allerdings auch, dass das Gutachten nicht
als Ganzes eine Transkription von bereits Bestehendem darstellt, sondern auch
einen grossen Teil eigener Befunde enthalt (Seiten 43-71 des Gutachtens). Es ist
zwar mit der Verteidigung richtig, dass im Gutachten auch Sachverhalte Zitiert
werden, bei denen die Strafuntersuchung eingestellt wurde, dies wird aber so de-
klariert. Damit ist klar davon auszugehen, dass dem Gutachter bewusst war, dass
diese Sachverhalte nicht erstellt werden konnten und dem Beschuldigten dem-
nach auch nicht zur Last gelegt werden kdnnen. Dass der Beschuldigte "nur" der
einfachen Vergewaltigung verurteilt wurde, dirfte sodann an der Einschatzung
des Gutachters nichts andern. Dass aktuelle Entwicklungen nicht berlcksichtigt
wurden, ist sodann nicht zutreffend. Dem Gutachter lag ein Fuhrungsbericht der
stellvertretenden Gefangnisleiterin des Gefangnis Dielsdorf vom 18. Marz 2014
vor, welcher im Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens keine zwei Monate alt
war. Auf das bei den Akten liegende Gutachten kann zur Beurteilung der Frage,

ob eine Massnahme anzuordnen ist, ohne weiteres abgestellt werden.



-33-

14. Zu den Voraussetzungen der Anordnung einer Massnahme kann auf die
umfassenden vorinstanzlichen Erwagungen verwiesen werden (Urk. 86 S. 64 f.).
Mit der Vorinstanz sind diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall erfullt und

zwar aus folgenden Grinden:

14.1. Gemass dem in allen Teilen nachvollziehbaren und Uberzeugenden psy-
chiatrischen Gutachten von Dr. med. J.  ergeben sich aus der Aktenlage
Hinweise auf das Bestehen mehrerer und auch schwerwiegender psychischer
Stérungen. Dokumentiert sei ein polytroper Substanzkonsum. Daruber hinaus er-
geben sich aus der Personlichkeitsdiagnostik sowie der biographischen Entwick-
lung und Delinquenz des Beschuldigten Anzeichen fir das Bestehen einer antiso-
zialen Personlichkeitsstorung. Ob sich daraus eine schizophrene Erkrankung her-
ausgebildet habe, wie sie in den IV-Unterlagen erwahnt werde, bleibe mangels
ausreichender Beobachtungsmdglichkeiten unklar. Der Beschuldigte sei in seiner
psychosozialen Anpassungs- und Leistungsfahigkeit indes massiv eingeschrankt.
Die Tathandlungen des Beschuldigten wirden mit der dissozialen Personlich-
keitsproblematik in Verbindung stehen, der jedoch keine Bedeutung fir die
Schuldfahigkeit zukomme (Urk. 18/12 S. 68 f.).

14.2. Der Beschuldigte zeige ferner zahlreiche Risikomerkmale fur die Begehung
weiterer und auch schwerwiegender Delikte. Mit hoher Wahrscheinlichkeit seien
ahnlich gelagerte Delikte wie die vorgeworfenen zu erwarten. Es ergabe sich ein
hohes Risiko fur Gewaltdelikte und sexuelle Gewaltdelikte, wobei hier insbeson-
dere der familiare Nahbereich sowie enge Kontaktpersonen gefahrdet seien. Die
Gefahr bestehe in Zusammenhang mit der dissozialen Personlichkeitsstorung und
der die Auffalligkeiten sekundar verstarkenden Substanzabhangigkeiten. Diese
psychischen Stérungen bestinden fort (Urk. 18/12 S. 69 f.).

14.3. Das Gutachten halt sodann fest, dass die psychischen Stérungen des Be-
schuldigten durch eine kriminalpraventiv gestaltete psychotherapeutische und ge-
gebenenfalls medikamentdése Therapie glnstig beeinflussbar seien, wobei auf-
grund der Schwere der Erkrankung, des hohen Ruckfallrisikos und der bereits ge-
scheiterten vollzugsbegleitenden Massnahmen alleine eine stationare Behand-

lung nach Art. 59 StGB erfolgsversprechend sei, welche zudem zunachst unter
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geschlossenen Bedingungen durchzufihren ware. Die Behandlung gegen den
Willen des Beschuldigte sei aufgrund der zugrundeliegenden Problematik wenig
erfolgsversprechend. Sollte sich zudem in einem stationdren Beobachtungssetting
eine schizophrenieforme Stdrung abzeichnen, sollte eine zeitnahe psycho-
pharmakalogische Langzeittherapie mit entsprechenden Medikamenten be-
gonnen werden (Urk. 18/12 S. 70 f.).

14.4. Die Anordnung einer stationaren Massnahme erweist sich sodann auf-

grund der Schwere und der Anzahl der Anlasstaten auch als verhaltnismassig.

14.5. Der Beschuldigte selbst spricht sich nach wie vor gegen eine stationare
Massnahme aus (Urk. 141 S. 7). Mit der Vorinstanz ist es aber dennoch aufgrund
der Erkenntnisse aus dem psychiatrischen Gutachten unumganglich, eine sta-
tionare Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB anzuordnen, welche aufgrund des
erheblichen Entweichungsrisikos nach Einschatzung der Vollzugsbehdrde so-
lange notwendig unter geschlossenen Bedingungen erfolgen soll (Art. 59
Abs. 3 StGB). Eine ambulante Massnahme erscheint entgegen der Verteidigung
keine taugliche Alternative zu sein. Der Gutachter dussert sich dezidiert dahin-
gehend, dass die Erfolgsaussichten einer ambulanten Therapie nicht nur durch
die fehlende Problemeinsicht beim Beschuldigten, sondern auch durch die beste-
hende antisoziale Personlichkeitsstorung verkompliziert wurden. Eine Besserung
der Kriminalprognose durch eine ambulante Massnahme sei aus psychiatrischer
Sicht nicht realistisch. Die bisher erfolgten vollzugsbegleitenden Behandlungs-
versuche hatten bei der Schwere der Erkrankung des Beschuldigten zu kurz ge-
griffen, da sie vom Beschuldigten nicht mitgetragen worden seien. Sie wirden
auch in Zukunft keine ausreichenden Effekte entfalten konnen (Urk. 18/12 S. 67).
Daran andert auch nichts, dass der Beschuldigte gemass seiner Verteidigung fa-
hig und willens war, sich wahrend einer Probezeit den von der Vollzugsbehdrde
angeordneten Kontrollen zu stellen und die Probezeit somit zu bestehen, wurde er
doch kurz darauf wieder (teilweise einschlagig) straffallig, was belegt, dass diese

ambulante Behandlung keine langfristig positive Wirkung zeitigen konnte.
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15. Der Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 59-61 StGB geht einer zu-
gleich ausgesprochenen vollziehbaren Freiheitsstrafe vor (Art. 57 Abs.1 und
2 StGB). Der Vollzug der heute auszusprechenden Freiheitsstrafe ist demnach

zugunsten der Massnahme aufzuschieben.

V. Zivilforderungen

Die vorinstanzlichen Erwagungen zu den Zivilforderungen kdnnen unverandert
ubernommen werden (Urk. 86 S. 67 f.). Es ist festzustellen, dass der Beschuldigte
gegenuber der Privatklagerin aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze
nach schadenersatz- und genugtuungspflichtig ist. Zur genauen Feststellung des
Umfanges des Schadenersatz- und Genugtuungsanspruches ist sie auf den Weg

des Zivilprozesses verweisen.

VI. Kosten- und Entschadigungsfolgen

16. Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens

Ausgangsgemass ist die vorinstanzliche Kostenauflage (Dispositiv Ziffer 8) zu

bestatigen.

17. Kosten des Berufungsverfahrens

17.1. Die Gerichtsgeblhr fur das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'000.-- festzu-

setzen.

17.2. Die Kosten im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach Massgabe
ihres Obsiegens und Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte unter-
liegt mit seiner Berufung vollumfanglich, wahrend die Staatsanwaltschaft mit ihrer
Anschlussberufung betreffend Erhdhung der Strafe im Grundsatz obsiegt. Daher
rechtfertigt es sich, dem Beschuldigten die gesamten Kosten des Berufungs-

verfahrensaufzuerlegen.
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17.3. Ausgangsgemass ist dem Beschuldigten keine Entschadigung fur anwaltli-
che Verteidigung zuzusprechen. Die unentgeltiche Vertretung der Privatklagerin

hat keinen Antrag auf Zusprechung einer Entschadigung gestellt.

Es wird beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zurich, 2. Abteilung,

vom 18. November 2014 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:

"Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte A. ist schuldig

- der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB (Anklageziffer 5),

- der Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch im Sinne von Art. 94 Abs. 1
lit. a SVG (ND 2) sowie

- des Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 10
Abs. 2 SVG (ND 2).

2. Vom Vorwurf der Drohung gemass Anklageziffer 3 wird der Beschuldigte freigespro-
chen.
3.5, (...)

6. Das mit Verfugung der Staatsanwaltschaft IV vom 14. Mai 2014 beschlagnahmte K-
chenmesser der Marke Victorinox mit schwarzem Griff und einer Klingenldnge wvon
rund 19 cm wird F. zuhanden des Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft

herausgegeben.
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7. Die Gerichtsgebiihr wird festgesetzt auf:

Fr. 7'400.— ; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 3'000.—  Gebuhr Strafuntersuchung

Fr. 16'536.10 amtliche Verteidigung

Fr. 19'323.15 Auslagen Untersuchung

Fr. 6'853.70 Vertreter Geschadigter / Privatklager

Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
8. (...)"

Mundliche Eroffnung und schriftiche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

Der Beschuldigte ist zudem schuldig

- der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs.1 StGB (Anklage-
ziffer 1),

- der Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 StGB (Anklageziffer 4),
- der Notigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklageziffer 2) sowie
- der Tatlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB (Anklageziffer 6).

Vom Vorwurf der mehrfachen Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1
StGB (Anklageziffer 1) wird der Beschuldigte freigesprochen.

Der Beschuldigte wird bestraft mit 5 Jahren Freiheitsstrafe, wovon bis und
mit heute 678 Tage durch Untersuchungshaft und Sicherheitshaft erstanden

sind, sowie mit einer Busse von Fr. 300.--.

Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft

nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen.
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Es wird eine stationare therapeutische Massnahme im Sinne von
Art. 59 StGB (Behandlung von psychischen Stdrungen) angeordnet. Der

Vollzug der Freiheitsstrafe wird zu diesem Zweck aufgeschoben.

Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegeniber der Privatklagerin
B.  aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadener-
satz- und genugtuungspflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfanges
des Schadenersatz- und Genugtuungsanspruches wird die Privatklagerin

B.  auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Die vorinstanzliche Kostenauflage (Dispositiv Ziffer 8) wird bestatigt.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird auf Fr. 3'000.-- festgesetzt.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.
Dem Beschuldigten wird keine Prozessentschadigung zugesprochen.

Mundliche Eroffnung und schriftiche Mitteilung im Dispositiv an

- die Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des Beschuldigten
(Ubergeben)

- die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zirich (Ubergeben)

- unentgeltliche Vertreterin der Privatklagerin Rechtsanwaltin lic. iur.
Y. im Doppel fUr sich und zuhanden der Privatklagerin B.

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

- die Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des Beschuldigten
- die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zurich

- unentgeltliche Vertreterin der Privatklagerin Rechtsanwaltin lic. iur.
Y. im Doppel fur sich und zuhanden der Privatklagerin B.

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung

alifalliger Rechtsmittel an
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- die Vorinstanz

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A

- die KOST Zirich mit dem Formular "Léschung des DNA-Profils und
Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Loéschungsdaten

12. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtiche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zurich
l. Strafkammer

Zurich, 6. Juli 2015

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

Dr. F. Bollinger lic. iur. S. HUrlimann Winterhalter



	Urteil vom 6. Juli 2015
	Anklage:
	Urteil der Vorinstanz: (Urk. 86 S. 70 ff.)
	7. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

	Berufungsanträge: (Prot. II S. 22 ff.)
	1. Es sei festzustellen, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 18. November 2014 im folgenden Umfang in Rechtskraft erwachsen ist: Dispositiv-Ziffer 1 hinsichtlich der Schuldsprüche der   - mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB (Ankla...
	2. Der Beschuldigte sei freizusprechen von den Vorwürfen der  - Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 1), - Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 StGB (Anklageziffer 4),   - Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklageziff...
	3. Der Beschuldigte sei zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, unter Anrechnung der bis anhin erstandenen Haft von 678 Tagen.
	4. Die Zivilforderung der Privatklägerin sei auf den Zivilweg zu verweisen.
	5. Der Beschuldigte sei für die erlittene Überhaft von 498 Tagen mit Fr. 49'800.-- zu entschädigen.
	6. Sämtliche Kosten des Verfahrens seien auf die Gerichtskasse zu nehmen.
	7. Dem Beschuldigten sei eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.
	8. Der Beschuldigte sei im Anschluss an die heutige Verhandlung aus der Sicherheitshaft zu entlassen.
	Es liegen keine Anträge vor.
	Erwägungen:
	I.  Prozessuales

	1. Verfahrensgang
	1.1. Hinsichtlich des Verfahrensganges bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens kann vollumfänglich auf die vollständigen und zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Urk. 86 S. 4 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO).
	1.2. Mit vorstehend wiedergegebenem Urteil vom 18. November 2014 wurde der Beschuldigte der Vergewaltigung, der Freiheitsberaubung, der Nötigung, der Drohung, der Tätlichkeiten sowie der Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch und des Fahrens ohne Ber...
	1.3. Gegen dieses Urteil meldete die Verteidigung des Beschuldigten mit Eingabe vom 21. November 2014 Berufung an (Urk. 70). Die betreffende Berufungserklärung ging am 3. Februar 2015 fristgerecht ein (Urk. 92). Mit Verfügung vom 4. Februar 2015 wurde...
	1.4. Auf das Stellen von Beweisanträgen wurde im Vorverfahren allseits verzichtet.
	1.5. In der Folge wurde zur Berufungsverhandlung vorgeladen (Urk. 120), welche am 6. Juli 2015 im Beisein des Beschuldigten und seines Verteidigers Rechtsanwalt lic. iur. X._____ sowie des Leitenden Staatsanwaltes Dr.  Ulrich Weder stattfand (Prot. II...

	2. Umfang der Berufung
	2.1. Die Verteidigung ficht das Urteil mit folgenden Ausnahmen vollumfänglich an (Urk. 92 S. 2 ff.):
	 Schuldspruch betr. mehrfache Drohung, Dispositiv Ziffer 1 al. 4
	 Schuldspruch betr. Entwendung zum Gebrauch, Dispositiv Ziffer 1 al. 6
	 Schuldspruch betr. Fahren ohne Berechtigung, Dispositiv Ziffer 1 al. 7
	 Freispruch vom Vorwurf der Drohung, Dispositiv Ziffer 2
	 Herausgabe des beschlagnahmten Messers, Dispositiv Ziffer 6
	 Festsetzung der Gerichtsgebühr, Dispositiv Ziffer 7

	2.2. Die Anschlussberufung der Anklagebehörde bezieht sich – wie bereits dargetan – ausschliesslich auf die Bemessung der Strafe gemäss Dispositiv Ziffer 3 (Urk. 101).
	2.3. Damit bleibt das vorinstanzliche Urteil hinsichtlich der unter Ziffer 2.1. vorstehend aufgezählten Regelungen unangefochten, was vorab mittels Beschluss festzustellen ist. Im übrigen Umfang steht der angefochtene Entscheid im Rahmen des Berufungs...

	3. Formales
	3.1. Soweit für die tatsächliche und die rechtliche Würdigung des eingeklagten Sachverhaltes auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen wird, so erfolgt dies in Anwendung von Art. 82 Abs. 4 StPO, auch ohne, dass dies jeweils explizit Erwähnung findet.
	3.2. Im Übrigen ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich die urteilende Instanz nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen muss (vgl. Entscheid des Bundesgerichts 6B...
	II.  Sachverhalt und rechtliche Würdigung

	4. Sachverhalt
	4.1. Ausgangslage im Berufungsverfahren
	4.1.1. Die Anklagebehörde wirft dem Beschuldigten im Hauptdossier mehrfache Vergewaltigung vor (Urk. 25 S. 2 f.). Die Vorinstanz kam zum Schluss, der eingeklagte Sachverhalt lasse sich nur insofern erstellen, als der Beschuldigte lediglich einmal in d...
	4.1.2. Nach dem Gesagten verbleibt in Bezug auf Anklageziffer 1. noch folgender Vorwurf: Der Beschuldigte soll ca. am 21. Juni 2013 mit der Privatklägerin zunächst einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehabt haben. Dies nachdem er zuvor "ein Medikament...
	4.1.3. Des weiteren ist der Anklagevorwurf der Freiheitsberaubung gemäss Anklageziffer 4. zu beurteilen. Unter diesem Titel wird dem Beschuldigten vorgeworfen, er habe die Privatklägerin ca. am 24. Juni 2013 an der C._____strasse …, in … Zürich, währe...
	4.1.4. In Anklageziffer 2. wird dem Beschuldigten vorgeworfen, er habe die Privatklägerin am 18. Juni 2013 sowie an weiteren, nicht genau bekannten Zeitpunkten zwischen dem 18. und dem 30. Juni 2013 mehrfach wissen lassen, dass er sie umbringe, wenn s...
	4.1.5. Dem Beschuldigten wird schliesslich in Anklageziffer 6. zusammengefasst vorgeworfen, er habe der Privatklägerin am 29. bzw. 30. Juni 2013 den Inhalt einer Fruchtsaftflasche über den Kopf geleert und sie sodann mit der Hand auf ihre Hände geschl...
	4.2. Der Beschuldigte bestreitet den ihm zur Last gelegten Anklagesachverhalt weitestgehend. Lediglich in Bezug auf den Vorwurf gemäss Anklageziffer 6. räumte er ein, der Privatklägerin im Rahmen einer Auseinandersetzung ein Glas Wasser über dem Kopf ...
	4.3. Der Anklagesachverhalt basiert im Wesentlichen auf den Schilderungen der Privatklägerin, wie diese sie im Rahmen der Untersuchung anlässlich zweier polizeilicher (Urk. 7/1 und 2) sowie einer staatsanwaltschaftlichen Einvernahme (Urk. 7/11) zu Pro...
	4.4. Die Vorinstanz hat einleitend zutreffende Ausführungen zu den theoretischen Grundsätzen der richterlichen Beweiswürdigung gemacht und sich anschliessend in nicht zu beanstandender Art und Weise zur Glaubwürdigkeit der aussagenden Personen geäusse...
	4.5. Die Vorinstanz hat weiter die Aussagen der Privatklägerin in ihren Erwägungen zu den einzelnen Anklagepunkten jeweils detailliert zusammengefasst und korrekt wiedergegeben. Diese im Kern vollständigen Erwägungen wurden denn auch von der Verteidig...
	4.5.1. Stützt sich die Beweisführung auf die Aussagen von Beteiligten, so sind diese frei zu würdigen (Art. 10 Abs. 2 StPO). Es ist anhand sämtlicher Umstände, die sich aus dem gesamten Verfahren ergeben, zu untersuchen, welche Sachdarstellung überze...
	4.5.2. Die Vorinstanz hat die Aussagen der Privatklägerin einer einlässlichen und kritischen Würdigung unterzogen. Sie erwog zusammengefasst, dass die Privatklägerin über alle drei Einvernahmen hinweg ein konstantes Aussageverhalten an den Tag gelegt ...
	4.5.3. Wie bereits zuvor unter Ziffer 4.4 angekündigt, drängen sich an dieser Stelle noch einige Überlegungen zur Motivlage der Privatklägerin auf. Die Privatklägerin lebte bis zum Zeitpunkt ihrer Verlobung mit dem Beschuldigten bekanntlich in sehr är...
	4.5.4. Die Verteidigung machte vorab geltend, die medizinischen Berichte über die Privatklägerin seien reine Parteibehauptungen und nicht zulasten des Beschuldigten verwertbar (Urk. 142 S. 2). Da im folgenden nicht auf diese Berichte abgestellt wird, ...
	4.6. Der Beschuldigte äusserte sich im Verlauf der Untersuchung nicht zu den hier interessierenden, das Hauptdossier betreffenden, Anklagevorwürfen. Er machte diesbezüglich in sämtlichen Einvernahmen von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch (Urk....
	4.6.1. Anlässlich der Berufungsverhandlung gab der Beschuldigte zu Protokoll, er habe sich mit der Privatklägerin gut verstanden, ausser am 29. Juni, wo sie eine Meinungsverschiedenheit gehabt hätten. Er habe nie gegen den Willen der Privatklägerin Se...
	4.6.2. Die Aussagen des Beschuldigten erschöpfen sich in Bezug auf den Kern der Anklagevorwürfe weitestgehend in einsilbige Bestreitungen sowie stereotyp wirkenden und undifferenzierten Ausführungen. Insofern sind sie einer eigentlichen Würdigung nur ...
	4.7. Zur Glaubwürdigkeit des Zeugen F._____ – Vater des Beschuldigten – hat die Vorinstanz das Notwendige ausgeführt (Urk. 86 S. 15). Darauf kann verwiesen werden. Sodann hat die Vorinstanz auch aus den Aussagen des Zeugen die richtigen Schlüsse gezog...
	4.8. Weiterungen zur Glaubwürdigkeit der Zeugin G._____ – Schwester des Beschuldigten – erübrigen sich, es ist auf die Vorinstanz zu verweisen (Urk. 86 S. 17). Sodann ist auch in den Aussagen der Zeugin die klare Tendenz ersichtlich, den Beschuldigten...

	5. Fazit
	Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Aussagen der Privatklägerin überzeugen. Sie sind detailliert und trotzdem sehr zurückhaltend geschildert. Sodann kann wie bereits erwähnt, ein Motiv der Privatklägerin für eine falsche Beschuldigung ...

	6. Rechtliche Würdigung
	III.  Strafzumessung

	7. Ausgangslage
	7.1. Die Vorinstanz hat die Grundlagen der Strafzumessung dargelegt und zur Methode der Strafzumessung die notwendigen Ausführungen gemacht. Darauf kann verwiesen werden (Urk. 86 S. 51 ff.).
	7.2. Der Beschuldigte wurde von der Vorinstanz wegen Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, Nötigung, mehrfacher Drohung, Entwendung eine Fahrzeugs zum Gebrauch sowie Fahren ohne Berechtigung mit einer Freiheitsstrafe von 4 ½ Jahren bestraft. Für die Tät...
	7.3. Die Staatsanwaltschaft hat Anschlussberufung erhoben und diese allein auf die Bemessung der Strafe beschränkt (Urk. 101). Sie fordert eine höhere Strafe und begründet ihren Antrag im Berufungsverfahren wie folgt: Selbst wenn man das Verschulden b...

	8. Strafrahmen
	Die Vorinstanz hat richtig erkannt, dass die Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB das schwerste vom Beschuldigten verwirklichte Delikt darstellt und dass daher von einem Strafrahmen von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe auszugehen i...

	9. Tatkomponenten
	9.1. Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB
	9.1.1. Zunächst ist in objektiver Hinsicht darauf hinzuweisen, dass der Unrechtsgehalt einer Vergewaltigung, welche zu den gravierendsten Delikten im Schweizerischen Strafgesetzbuch gehört, per se nicht mehr als leicht bezeichnet werden kann. Allerdin...
	9.1.2. Der Beschuldigte handelte vorsätzlich und einzig zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse. Gemäss Gutachten der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich vom 30. April 2014 ist beim Beschuldigten nicht von einer eingeschränkten Schuldfähig...
	9.1.3. Angesichts des weiten zur Verfügung stehenden Strafrahmen von einem bis zehn Jahren und des keinesfalls mehr leichten Verschuldens, rechtfertigt es sich, eine Einsatzstrafe am obersten Rand des untersten Strafrahmendrittels im Bereich von 3 ½ J...
	9.2. Freiheitsberaubung
	9.2.1. Die Vorinstanz hat zurecht erkannt, dass die objektive Tatschwere als leicht einzustufen ist (Urk. 86 S. 55). Die Freiheitsberaubung dauert nicht sehr lange und der Tat ging keine Planung voraus. Der Beschuldigte bedrohte aber nicht nur die Pri...
	9.2.2. Der Beschuldigte handelte wiederum vorsätzlich und aus rein egoistischen Beweggründen. Er gab der Privatklägerin unmissverständlich zu verstehen, dass sie ihm ausgeliefert sei und er entscheide, wohin sie gehe. Das Vorgehen des Beschuldigten ka...
	9.2.3. Die festgesetzte Einsatzstrafe ist mit der Vorinstanz leicht zu erhöhen.
	9.3. Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB
	9.3.1. Der Beschuldigte sprach gegenüber der Privatklägerin die schlimmsten vorstellbaren Drohungen, nämlich Todesdrohungen aus. Er wollte die Privatklägerin um jeden Preis kontrollieren und seinem Willen unterwerfen, was ihm letztlich auch gelang. Zu...
	9.3.2. Der Beschuldigte handelte vorsätzlich. Er war wiederum von rein egoistischen Motiven getrieben. Auch hier kann das Verhalten des Beschuldigten als gefühlskalt, rücksichtslos und herrschsüchtig bezeichnet werden. Es liegt keine Einschränkung de...
	9.3.3. Die Einsatzstrafe ist merklich zu erhöhen.
	9.4. Mehrfache Drohung im Sinne von Art. 180 StGB
	9.4.1. Die Drohungen des Beschuldigten richteten sich nicht nur gegen die Privatklägerin selbst, sondern auch gegen deren Familie. Der Beschuldigte beschrieb dabei relativ genau, was er der Privatklägerin bzw. deren Familie antun wollte. Das objektive...
	9.4.2. Zur subjektiven Tatschwere kann wiederholt werden, was bereits vorstehend festgehalten wurde. Der Beschuldigte handelt vorsätzlich und aus egoistischen Beweggründen. Er wollte die Privatklägerin selbst dann noch kontrollieren und beherrschen, ...
	9.4.3. Die Einsatzstrafe ist wiederum merklich zu erhöhen.
	9.5. Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch und Fahren ohne Berechtigung
	9.5.1. Der Beschuldigte nahm ohne Not den Schlüssel des Fahrzeugs seines Vater an sich, um mit dem Fahrzeug herumzufahren. Er legte innerhalb einer halben Stunde eine relativ weite Strecke zurück. Die objektive Tatschwere wiegt noch leicht.
	9.5.2. Der Beschuldigte handelt vorsätzlich, ohne Not und aus freiem Willen. Die subjektive Tatschwere wiegt ebenfalls noch leicht.
	9.5.3. Die Einsatzstrafe erfährt nur eine leichte Erhöhung.
	9.6. Fazit
	Die festgesetzte Einsatzstrafe von 3 ½ Jahren ist aufgrund der übrigen Delikte unter Berücksichtigung des Asperationsprinzips um rund ein Jahr auf 4 ½ Jahre zu erhöhen.
	9.7. Busse für die Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 StGB
	9.7.1. Für die Tätlichkeiten gemäss Art. 126 StGB ist zwingend eine Busse auszusprechen. Das Gericht bemisst die Busse je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist (Art. 106 Abs. 3 StGB).
	9.7.2. Der Beschuldigte schüttete der Privatklägerin den Inhalt einer Flasche mit Fruchtsaft über den Kopf. Zudem schlug er auf sie ein. Ferner zog sich die Privatklägerin die eigentliche Verletzung bei dem Versuch zu, seinem Tritt auszuweichen. Denno...
	9.7.3. Diese Busse ist zu bezahlen (Art. 105 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 106 Abs. 2 StGB spricht das Gericht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Mon...

	10. Täterkomponente
	10.1. Persönliche Verhältnisse
	Die Vorinstanz hat die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten und die gutachterlichen Schlussfolgerungen umfassend wiedergegeben. Darauf kann zur Vermeidung von Wiederholgen verwiesen werden (Urk. 86 S. 58 ff.).
	Aktualisierend führte der Beschuldigte anlässlich der Berufungsverhandlung aus, es gehe ihm nicht gut, da er unschuldig in Haft sei, von Zeit zu Zeit müsse er Schmerzmittel für sein operiertes Bein nehmen. Er könne arbeiten, soweit Arbeit vorhanden se...
	Wenn die Vorinstanz auf eine leichte Strafminderung insbesondere aufgrund der durch die dissoziale Persönlichkeitsstörung indizierten Impulsivität erkennt (Urk. 86 S. 61), so ist ihr darin zuzustimmen.
	10.2. Vorstrafen
	Der Beschuldigte weist fünf Vorstrafen aus den Jahren 2007 bis 2011 auf. Drei dieser Vorstrafen sind mindestens teilweise einschlägig. Die Vorinstanz hat die Vorstrafen als stark straferhöhend gewichtet, was nicht zu beanstanden und somit zu bestätige...
	10.3. Nachtatverhalten
	Der Beschuldigte verhielt sich in der Untersuchung nicht kooperativ, bestritt die Vorwürfe oder verweigerte die Aussage und auch die Mitwirkung bei der Begutachtung. Dies ist allerdings sein gutes Recht und kann ihm nicht zum Nachteil gereichen. Betr...

	11. Fazit
	Da bei der Täterkomponente die straferhöhenden Faktoren überwiegen, muss die nach der Tatkomponente festgesetzte Einsatzstrafe von 4 ½ Jahren eine weitere Erhöhung erfahren. Die Strafe ist letztlich auf 5 Jahre Freiheitsstrafe festzusetzen, welche zu ...
	IV.  Massnahme

	12. Die Vorinstanz hat eine stationäre Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB angeordnet und in diesem Zusammenhang angeregt, dass wegen des erheblichen Entweichungsrisikos die Massnahme nach Einschätzung der Vollzugsbehörde solange notwendig unter gesc...
	13. Das Gutachten über den Beschuldigten stützt sich auf die zur Verfügung gestellten Akten der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich inkl. einem forensisch-psychiatrischen Gutachten von Dr. H._____ aus dem Jahr 2006, die eigenen Beobachtungen des ...
	14. Zu den Voraussetzungen der Anordnung einer Massnahme kann auf die umfassenden vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen werden (Urk. 86 S. 64 f.). Mit der Vorinstanz sind diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall erfüllt und zwar aus folgenden Gründen:
	14.1. Gemäss dem in allen Teilen nachvollziehbaren und überzeugenden psychiatrischen Gutachten von Dr. med. J._____ ergeben sich aus der Aktenlage Hinweise auf das Bestehen mehrerer und auch schwerwiegender psychischer Störungen. Dokumentiert sei ein ...
	14.2. Der Beschuldigte zeige ferner zahlreiche Risikomerkmale für die Begehung weiterer und auch schwerwiegender Delikte. Mit hoher Wahrscheinlichkeit seien ähnlich gelagerte Delikte wie die vorgeworfenen zu erwarten. Es ergäbe sich ein hohes Risiko f...
	14.3. Das Gutachten hält sodann fest, dass die psychischen Störungen des Beschuldigten durch eine kriminalpräventiv gestaltete psychotherapeutische und gegebenenfalls medikamentöse Therapie günstig beeinflussbar seien, wobei aufgrund der Schwere der E...
	14.4. Die Anordnung einer stationären Massnahme erweist sich sodann aufgrund der Schwere und der Anzahl der Anlasstaten auch als verhältnismässig.
	14.5. Der Beschuldigte selbst spricht sich nach wie vor gegen eine stationäre Massnahme aus (Urk. 141 S. 7). Mit der Vorinstanz ist es aber dennoch aufgrund der Erkenntnisse aus dem psychiatrischen Gutachten unumgänglich, eine stationäre Massnahme im...

	15. Der Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 59–61 StGB geht einer zugleich ausgesprochenen vollziehbaren Freiheitsstrafe vor (Art. 57 Abs. 1 und 2 StGB). Der Vollzug der heute auszusprechenden Freiheitsstrafe ist demnach zugunsten der Massnahme ...
	V.  Zivilforderungen
	VI.  Kosten- und Entschädigungsfolgen

	16. Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens
	Ausgangsgemäss ist die vorinstanzliche Kostenauflage (Dispositiv Ziffer 8) zu  bestätigen.

	17. Kosten des Berufungsverfahrens
	17.1. Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'000.-- festzusetzen.
	17.2. Die Kosten im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens und Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte unterliegt mit seiner Berufung vollumfänglich, während die Staatsanwaltschaft mit ihrer Anschlussberu...
	17.3. Ausgangsgemäss ist dem Beschuldigten keine Entschädigung für anwaltliche Verteidigung zuzusprechen. Die unentgeltliche Vertretung der Privatklägerin hat keinen Antrag auf Zusprechung einer Entschädigung gestellt.

	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 2. Abteilung, vom 18. November 2014 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
	"Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig
	- (…)
	- der mehrfachen Drohung im Sinne von Art. 180 StGB (Anklageziffer 5),
	- (…)
	- der Entwendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch im Sinne von Art. 94 Abs. 1 lit. a SVG (ND 2) sowie
	- des Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 10 Abs. 2 SVG (ND 2).
	2. Vom Vorwurf der Drohung gemäss Anklageziffer 3 wird der Beschuldigte freigesprochen.
	3.-5. (…)
	6. Das mit Verfügung der Staatsanwaltschaft IV vom 14. Mai 2014 beschlagnahmte Küchenmesser der Marke Victorinox mit schwarzem Griff und einer Klingenlänge von rund 19 cm wird F._____ zuhanden des Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft herausgege...
	7. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	8. (…)"
	2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte ist zudem schuldig
	- der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 1),
	2. Vom Vorwurf der mehrfachen Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 1) wird der Beschuldigte freigesprochen.
	3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 5 Jahren Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 678 Tage durch Untersuchungshaft und Sicherheitshaft erstanden sind, sowie mit einer Busse von Fr. 300.--.
	4. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen.
	5. Es wird eine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB (Behandlung von psychischen Störungen) angeordnet. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird zu diesem Zweck aufgeschoben.
	6. Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenüber der Privatklägerin B._____ aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadenersatz- und genugtuungspflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfanges des Schadenersatz- und Genugtuungs...
	7. Die vorinstanzliche Kostenauflage (Dispositiv Ziffer 8) wird bestätigt.
	8. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird auf Fr. 3'000.-- festgesetzt.
	9. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.
	10. Dem Beschuldigten wird keine Prozessentschädigung zugesprochen.
	11. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben)
	 die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich (übergeben)
	 unentgeltliche Vertreterin der Privatklägerin Rechtsanwältin lic. iur. Y._____ im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerin B._____
	 die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich
	 unentgeltliche Vertreterin der Privatklägerin Rechtsanwältin lic. iur. Y._____ im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerin B._____
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 die Vorinstanz
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A
	 die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten

	12. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

